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Justiz-Ministerial-Blatt 
für Hessen
HERAUSGEGEBEN VOM HESSISCHEN MINISTERIUM DER JUSTIZ

75. Jahrgang Wiesbaden, den 1. Oktober 2023 Nr. 10



VERORDNUNGEN 
 

Einundvierzigste Verordnung zur Änderung der  
Verordnung über die Ortsgerichte im Lande Hessen  

 
Vom 7. September 2023 

 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 Satz 1 des Ortsgerichtsgesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 2. April 1980 (GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. Juni 2023 (GVBl. S. 473), verordnet der Präsident des Oberlandesgerichts im Be-
nehmen mit dem Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises: 
 

Artikel 1 
Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte im Lande Hessen 

 
In Teil G Abschnitt IV der Anlage der Verordnung über die Ortsgerichte im Lande 

Hessen vom 1. September 1980 (JMBl. S. 792, 1039), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 7. Juni 2023 (JMBl. S. 495), wird die Angabe  
 
„17. Waldsolms I 
 (Ortsteile Brandoberndorf, Griedelbach, Hasselborn, Weiperfelden) 
 
18. Waldsolms II 
 (Ortsteile Kraftsolms, Kröffelbach)“ 
 
durch  
 
„31. Waldsolms I 

(Ortsteile Brandoberndorf, Griedelbach, Hasselborn, Weiperfelden) 
 
32. Waldsolms II 
 (Ortsteile Kraftsolms, Kröffelbach)“ 
 
ersetzt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 

 
 

Frankfurt am Main, den 7. September 2023 
 

DER PRÄSIDENT DES OBERLANDESGERICHTS 
 

  

RUNDERLASSE 
 
Nr. 38 Achter Erlass zur Änderung des Erlasses zur elektronischen Aktenführung 
bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften. RdErl. d. HMdJ v. 16.09.2023 (1510 - 
I/A4 - 2017/17448-I/A) - JMBl. S. 591 - 
 

- Gült.-Verz. Nr. 2103 - 
 

I. 
 
Die Anlage des Erlasses zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten und Staats-
anwaltschaften vom 13. Januar 2023 (JMBl. S. 382), zuletzt geändert durch Erlass vom 
17. August 2023 (JMBl. S. 574), wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach Nr. 1.3 werden als Nr. 1.3.1 bis 1.3.3 eingefügt: 
 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der 
elektronischen 
Aktenführung 

„1.3.1 Amtsgericht Bad Hersfeld alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C, H, 
IE, IK, IN, RES, SAN 
und mit diesen Verfah-
rensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023 

1.3.2 Amtsgericht Fulda alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C, H, 
IE, IK, IN, RES, SAN 
und mit diesen Verfah-
rensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023 

1.3.3 Amtsgericht Hünfeld alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C und 
H sowie mit diesen Ver-
fahrensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023“ 
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RUNDERLASSE 
 
Nr. 38 Achter Erlass zur Änderung des Erlasses zur elektronischen Aktenführung 
bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften. RdErl. d. HMdJ v. 16.09.2023 (1510 - 
I/A4 - 2017/17448-I/A) - JMBl. S. 591 - 
 

- Gült.-Verz. Nr. 2103 - 
 

I. 
 
Die Anlage des Erlasses zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten und Staats-
anwaltschaften vom 13. Januar 2023 (JMBl. S. 382), zuletzt geändert durch Erlass vom 
17. August 2023 (JMBl. S. 574), wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach Nr. 1.3 werden als Nr. 1.3.1 bis 1.3.3 eingefügt: 
 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der 
elektronischen 
Aktenführung 

„1.3.1 Amtsgericht Bad Hersfeld alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C, H, 
IE, IK, IN, RES, SAN 
und mit diesen Verfah-
rensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023 

1.3.2 Amtsgericht Fulda alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C, H, 
IE, IK, IN, RES, SAN 
und mit diesen Verfah-
rensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023 

1.3.3 Amtsgericht Hünfeld alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C und 
H sowie mit diesen Ver-
fahrensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023“ 
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2.  Nach Nr. 1.4 wird als Nr. 1.4.1 eingefügt: 
 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der 
elektronischen 
Aktenführung 

„1.4.1 Amtsgericht Alsfeld alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C und 
H sowie mit diesen Ver-
fahrensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023“ 

 
3.  Nach Nr. 1.5.9 wird als Nr. 1.5.10 eingefügt: 
 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der 
elektronischen 
Aktenführung 

„1.5.10 Amtsgericht Seligenstadt alle Verfahren mit den 
Registerzeichen C und 
H sowie mit diesen Ver-
fahrensarten im Zusam-
menhang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023“ 

 
 
4.  Nach Nr. 4. wird als Nr. 4.1 eingefügt: 
 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der elekt-
ronischen Akten-

führung 
„4.1 Arbeitsgericht Gießen alle Verfahren 1. Oktober 2023“ 

 
II. 

 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 
 
 

Wiesbaden, den 16. September 2023 
 

Der Hessische Minister der Justiz 
 

Prof. Dr. Poseck 
 
___________________________________________________________________ 

  

Nr. 39   17. Änderung der bundeseinheitlichen Anordnung über Mitteilungen in 
Zivilsachen (MiZi). RdErl. d. HMdJ v. 12.09.2023 (1430/1 - II/B1 - 2022/4257 - I/A) - 
JMBl. S. 593 - 
 

- Gült.-Verz. Nr. 2106 - 
 
Zwischen den Landesjustizministerien und dem Bundesministerium der Justiz ist eine 
Siebzehnte Änderung der Neufassung der bundeseinheitlichen Anordnung über Mittei-
lungen in Zivilsachen (MiZi) vom 29. April 1998 (BAnz. Nr. 138a), zuletzt geändert durch 
Anordnung vom 9. August 2021 (BAnz. AT 16.09.2021 B 3) vereinbart worden. 
 
Von einem Abdruck des Wortlauts der Siebzehnten Änderung der MiZi wird im Hinblick 
auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger durch das Bundesministerium der Justiz 
abgesehen. Auf die veröffentlichten Änderungen wird inhaltlich Bezug genommen. 
 
Für das Land Hessen treten die Änderungen am 1. Oktober 2023 in Kraft. 
 
Die aktuelle Fassung der MiZi ist im Gesetzesportal der juris-Justiz-Datenbank unter 
den Verwaltungsvorschriften einsehbar. Druckexemplare können außerdem bei der Kul-
turbuch-Verlag GmbH, Sprosserweg 3, 12351 Berlin (im Internet unter www.kulturbuch-
verlag.de oder per E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de) bezogen werden. 
 
Von einem vollständigen Neuabdruck wird wegen des Umfangs und der bestehenden amtli-
chen Handausgabe sowie der hierzu ergangenen Ergänzungslieferungen abgesehen. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nr. 40  Runderlass zur Bekanntmachung der bundeeinheitlichen Kostenverfü-
gung (KostVfg). RdErl. d. HMdJ vom 14.09.2023 (Az. 5607 - II/B2 - 2020/14277-II/A) 
- JMBl. S. 593 - 

 
- Gült.-Verz. Nr. 242 - 

 
I. 

 
Das Bundesministerium der Justiz und die Landesjustizverwaltungen haben die fol-
gende bundeseinheitliche Kostenverfügung beschlossen.  
 

Kostenverfügung (KostVfg) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  Kostenbeamter 
§ 2  Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen 
§ 3  Mitwirkung der aktenführenden Stelle 
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Nr. 39   17. Änderung der bundeseinheitlichen Anordnung über Mitteilungen in 
Zivilsachen (MiZi). RdErl. d. HMdJ v. 12.09.2023 (1430/1 - II/B1 - 2022/4257 - I/A) - 
JMBl. S. 593 - 
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Siebzehnte Änderung der Neufassung der bundeseinheitlichen Anordnung über Mittei-
lungen in Zivilsachen (MiZi) vom 29. April 1998 (BAnz. Nr. 138a), zuletzt geändert durch 
Anordnung vom 9. August 2021 (BAnz. AT 16.09.2021 B 3) vereinbart worden. 
 
Von einem Abdruck des Wortlauts der Siebzehnten Änderung der MiZi wird im Hinblick 
auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger durch das Bundesministerium der Justiz 
abgesehen. Auf die veröffentlichten Änderungen wird inhaltlich Bezug genommen. 
 
Für das Land Hessen treten die Änderungen am 1. Oktober 2023 in Kraft. 
 
Die aktuelle Fassung der MiZi ist im Gesetzesportal der juris-Justiz-Datenbank unter 
den Verwaltungsvorschriften einsehbar. Druckexemplare können außerdem bei der Kul-
turbuch-Verlag GmbH, Sprosserweg 3, 12351 Berlin (im Internet unter www.kulturbuch-
verlag.de oder per E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de) bezogen werden. 
 
Von einem vollständigen Neuabdruck wird wegen des Umfangs und der bestehenden amtli-
chen Handausgabe sowie der hierzu ergangenen Ergänzungslieferungen abgesehen. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nr. 40  Runderlass zur Bekanntmachung der bundeeinheitlichen Kostenverfü-
gung (KostVfg). RdErl. d. HMdJ vom 14.09.2023 (Az. 5607 - II/B2 - 2020/14277-II/A) 
- JMBl. S. 593 - 

 
- Gült.-Verz. Nr. 242 - 

 
I. 

 
Das Bundesministerium der Justiz und die Landesjustizverwaltungen haben die fol-
gende bundeseinheitliche Kostenverfügung beschlossen.  
 

Kostenverfügung (KostVfg) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  Kostenbeamter 
§ 2  Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen 
§ 3  Mitwirkung der aktenführenden Stelle 
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Abschnitt 2  
Kostenansatz 

 
§ 4  Begriff und Gegenstand 
§ 5  Zuständigkeit 
§ 6  Kostenansatz bei Verweisung eines Rechtsstreits an ein Gericht eines anderen 

Landes 
§ 7  Voraussetzungen des Kostenansatzes und Feststellung der Kostenschuldner 

im Allgemeinen 
§ 8  Kostengesamtschuldner 
§ 9  Kosten bei Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe 
§ 10  Unvermögen des Kostenschuldners in anderen Fällen 
§ 11  Nichterhebung von Auslagen 
§ 12  Absehen von Wertermittlungen 
§ 13  Kostenansatz bei gegenständlich beschränkter Gebührenfreiheit 
§ 14  Haftkosten 
§ 15  Zeit des Kostenansatzes im Allgemeinen 
§ 16  Zeit des Kostenansatzes in besonderen Fällen 
§ 17  Heranziehung steuerlicher Werte 
§ 18  Kostenansatz bei gleichzeitiger Belastung mehrerer Grundstücke 
§ 19  Gerichtsvollzieherkosten 
§ 20  Kostensicherung 
§ 21  Sicherstellung der Kosten (Abschnitt 3 GNotKG) 
§ 22  Jährliche Vorschüsse im Zwangsverwaltungsverfahren 
§ 23  Zurückbehaltungsrecht 
§ 24  Kostenrechnung 
§ 25  Anforderung der Kosten mit Sollstellung 
§ 26  Anforderung der Kosten ohne Sollstellung 
 

Abschnitt 3  
Weitere Pflichten des Kostenbeamten 

 
§ 27  Behandlung von Ersuchen und Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde 
§ 28  Berichtigung des Kostenansatzes 
§ 29  Nachträgliche Änderung der Kostenforderung 
§ 30  Nachträgliche Änderung der Kostenhaftung 
§ 31  Einrede der Verjährung 
§ 32  Durchlaufende Gelder 
 

Abschnitt 4 
Veränderung von Ansprüchen 

 
§ 33  Veränderung von Ansprüchen 
 

Abschnitt 5 
Kostenprüfung 

 
§ 34  Aufsicht über den Kostenansatz 

 
§ 35  Kostenprüfungsbeamte 
§ 36  Berichtigung des Kostenansatzes im Verwaltungsweg 
§ 37  Nichterhebung von Kosten 
§ 38  Erinnerungen und Beschwerden der Staatskasse 
§ 39  Besondere Prüfung des Kostenansatzes 
§ 40  Aufgaben und Befugnisse des Prüfungsbeamten 
§ 41  Umfang der Kostenprüfung 
§ 42  Verfahren bei der Kostenprüfung 
§ 43  Beanstandungen 
§ 44  Niederschrift über die Kostenprüfung 
§ 45  Jahresberichte 
 

Abschnitt 6 
Justizverwaltungskosten 

 
§ 46  Entscheidungen nach dem Justizverwaltungskostengesetz 
§ 47  Laufender Bezug von Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis 
 

Abschnitt 7 
Notarkosten 

 
§ 48  Einwendungen gegen die Kostenberechnung 

_____________________________________ 
 
Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Kostenbeamter 

 
Die Aufgaben des Kostenbeamten werden nach den darüber ergangenen allgemei-

nen Anordnungen von den Beamten des gehobenen oder mittleren Justizdienstes oder 
vergleichbaren Beschäftigten wahrgenommen. 
 

§ 2 
Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen 

 
(1) Der Kostenbeamte ist für die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben, insbe-

sondere für den rechtzeitigen, richtigen und vollständigen Ansatz der Kosten verant-
wortlich. 
 

(2) Der Kostenbeamte bescheinigt zugleich mit Aufstellung der Schlusskostenrech-
nung den vollständigen Ansatz der Kosten auf den Akten (Blattsammlungen) unter Be-
zeichnung der geprüften Blätter und unter Angabe von Tag und Amtsbezeichnung. Bei 
elektronischer Aktenführung ist die Bescheinigung auf andere Weise zu erstellen und 
deutlich erkennbar anzubringen. Bei Grundakten, Registerakten, Vormundschaftsak-
ten, Betreuungsakten und ähnlichen Akten, die regelmäßig für mehrere gebührenpflich-
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§ 35  Kostenprüfungsbeamte 
§ 36  Berichtigung des Kostenansatzes im Verwaltungsweg 
§ 37  Nichterhebung von Kosten 
§ 38  Erinnerungen und Beschwerden der Staatskasse 
§ 39  Besondere Prüfung des Kostenansatzes 
§ 40  Aufgaben und Befugnisse des Prüfungsbeamten 
§ 41  Umfang der Kostenprüfung 
§ 42  Verfahren bei der Kostenprüfung 
§ 43  Beanstandungen 
§ 44  Niederschrift über die Kostenprüfung 
§ 45  Jahresberichte 
 

Abschnitt 6 
Justizverwaltungskosten 

 
§ 46  Entscheidungen nach dem Justizverwaltungskostengesetz 
§ 47  Laufender Bezug von Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis 
 

Abschnitt 7 
Notarkosten 

 
§ 48  Einwendungen gegen die Kostenberechnung 

_____________________________________ 
 
Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Kostenbeamter 

 
Die Aufgaben des Kostenbeamten werden nach den darüber ergangenen allgemei-

nen Anordnungen von den Beamten des gehobenen oder mittleren Justizdienstes oder 
vergleichbaren Beschäftigten wahrgenommen. 
 

§ 2 
Pflichten des Kostenbeamten im Allgemeinen 

 
(1) Der Kostenbeamte ist für die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben, insbe-

sondere für den rechtzeitigen, richtigen und vollständigen Ansatz der Kosten verant-
wortlich. 
 

(2) Der Kostenbeamte bescheinigt zugleich mit Aufstellung der Schlusskostenrech-
nung den vollständigen Ansatz der Kosten auf den Akten (Blattsammlungen) unter Be-
zeichnung der geprüften Blätter und unter Angabe von Tag und Amtsbezeichnung. Bei 
elektronischer Aktenführung ist die Bescheinigung auf andere Weise zu erstellen und 
deutlich erkennbar anzubringen. Bei Grundakten, Registerakten, Vormundschaftsak-
ten, Betreuungsakten und ähnlichen Akten, die regelmäßig für mehrere gebührenpflich-
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tige Angelegenheiten geführt werden, erfolgt die Bescheinigung für jede einzelne Ange-
legenheit. Die Bescheinigung ist auch zu erteilen, wenn die Einziehung von Kleinbeträ-
gen vorbehalten bleibt. 
 

§ 3 
Mitwirkung der aktenführenden Stelle 

 
(1) Die aktenführende Stelle ist dafür verantwortlich, dass die Kosten rechtzeitig an-

gesetzt werden können. Sofern sie für den Kostenansatz nicht selbst zuständig ist, legt 
sie die Akten dem Kostenbeamten insbesondere vor, 
 
1. wenn eine den Rechtszug abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen ist, 

 
2. wenn die Akten infolge Einspruchs gegen den Vollstreckungsbescheid bei Gericht 

eingehen, 
 

3. wenn eine Klage erweitert oder Widerklage erhoben wird oder sich der Streitwert 
anderweitig erhöht, 
 

4. wenn die gezahlten Zeugen- und Sachverständigenvorschüsse zur Deckung der 
entstandenen Ansprüche nicht ausreichen, 
 

5. wenn die Akten aus einem Rechtsmittelzug zurückkommen, 
 

6. wenn eine schriftliche oder elektronische Mitteilung über einen Zahlungseingang 
(Zahlungsanzeige) oder ein mit elektronischen Kostenmarken oder dem Abdruck 
eines Gerichtskostenstemplers versehenes Dokument eingeht, es sei denn, dass 
die eingehende Zahlung einen nach § 26 eingeforderten Vorschuss betrifft, 
 

7. wenn eine Mitteilung über die Niederschlagung von Kosten oder über die Aufhebung 
der Niederschlagung eingeht, 
 

8. wenn eine Mitteilung über den Erlass oder Teilerlass von Kosten eingeht, 
 

9. wenn aus sonstigen Gründen Zweifel bestehen, ob Kosten oder Vorschüsse zu be-
rechnen sind. 
 

Die Vorlage ist in den Akten unter Angabe des Tages kurz zu dokumentieren. 
 

(2) Die aktenführende Stelle hat alle in der Sache entstehenden, von dem Kosten-
schuldner zu erhebenden Auslagen in den Akten in auffälliger Weise zu vermerken, 
soweit nicht eine Berechnung zu den Akten gelangt. Bei elektronischer Aktenführung ist 
sicherzustellen, dass eine deutliche Kennzeichnung der Kostenrelevanz in geeigneter 
Art und Weise erfolgt. 
 

(3) In Zivilprozess-, Strafprozess-, Bußgeld-, Insolvenz-, Zwangsversteigerungs- 
und Zwangsverwaltungsverfahren, in Familien- und Lebenspartnerschaftssachen, in 
Vormundschafts-, Betreuungs- und Pflegschaftssachen, in Nachlasssachen sowie in ar-
beits-, finanz-, sozial- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren sind sämtliche Kosten-
rechnungen, Beanstandungen der Kostenprüfungsbeamten und Zahlungsanzeigen und 
Ausdrucke über die Entwertung elektronischer Kostenmarken sowie Mitteilungen über 

die Niederschlagung von Kosten, über die Aufhebung der Niederschlagung oder den 
(Teil-) Erlass vor dem ersten Aktenblatt einzuheften oder in eine dort einzuheftende 
Aktentasche lose einzulegen oder, soweit die Akten nicht zu heften sind, unter dem 
Aktenumschlag lose zu verwahren. Das Gleiche kann auch in anderen Verfahren ge-
schehen, wenn dies zweckmäßig erscheint, insbesondere wenn die Akten umfangreich 
sind. Ist ein Vollstreckungsheft angelegt, sind die Kostenrechnungen, Beanstandungen, 
Zahlungsanzeigen und Nachrichten in diesem entsprechend zu verwahren (vgl. § 16 
Abs. 2 StVollstrO). Wird es notwendig, die vor dem ersten Aktenblatt eingehefteten oder 
verwahrten Dokumente mit Blattzahlen zu versehen, sind dazu römische Ziffern zu ver-
wenden. 

 
(3a) Bei elektronischer Aktenführung sind die in Abs. 3 bezeichneten Dokumente in 

der Akte in einem gesonderten Bereich aufzubewahren, der mit „Kosten“ oder einem 
entsprechend eindeutigen Begriff überschrieben ist. 

 
(4) Die aktenführende Stelle hat laufend auf dem Aktenumschlag oder einem Kos-

tenvorblatt die Blätter zu bezeichnen, 
 
1. mit denen elektronische Kostenmarken eingereicht wurden, 
 
2. auf denen sich Abdrucke von Gerichtskostenstemplern, Aktenausdrucke nach § 696 

Abs. 2 Satz 1 ZPO mit Gerichtskostenrechnungen oder Vermerke hierüber befinden, 
 

3. aus denen sich ergibt, dass Vorschüsse zum Soll (§ 25) gestellt oder ohne vorherige 
Sollstellung (§ 26) eingezahlt worden sind, 
 

4. auf denen sich Kostenrechnungen, Zahlungsanzeigen, Mitteilungen über die Nie-
derschlagung von Kosten oder über die Aufhebung der Niederschlagung sowie Mit-
teilungen über den (Teil-)Erlass von Kosten oder die Anordnung ihrer Nichterhebung 
(§ 21 GKG, § 20 FamGKG, § 21 GNotKG) befinden, die nicht nach Abs. 3 eingehef-
tet oder verwahrt werden, 
 

5. auf denen Kleinbeträge vermerkt sind, deren Einziehung oder Auszahlung nach den 
über die Behandlung solcher Beträge erlassenen Bestimmungen einstweilen vorbe-
halten bleibt. 

 
(5) Die aktenführende Stelle leitet die Akten und Blattsammlungen vor dem Wegle-

gen dem Kostenbeamten zu. Dieser prüft, ob berechnete Kosten entweder zum Soll 
gestellt sind oder der Zahlungseingang nachgewiesen ist. Er bescheinigt dies nach § 2 
Abs. 2. 
 

Abschnitt 2 Kostenansatz 
 

§ 4 
Begriff und Gegenstand 

 
(1) Der Kostenansatz besteht in der Aufstellung der Kostenrechnung (§ 24). Er hat 

die Berechnung der Gerichtskosten und Justizverwaltungskosten sowie die Feststellung 
der Kostenschuldner zum Gegenstand. Zu den Kosten gehören alle für die Tätigkeit des 
Gerichts und der Justizverwaltung zu erhebenden Gebühren, Auslagen und Vor-
schüsse. 
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die Niederschlagung von Kosten, über die Aufhebung der Niederschlagung oder den 
(Teil-) Erlass vor dem ersten Aktenblatt einzuheften oder in eine dort einzuheftende 
Aktentasche lose einzulegen oder, soweit die Akten nicht zu heften sind, unter dem 
Aktenumschlag lose zu verwahren. Das Gleiche kann auch in anderen Verfahren ge-
schehen, wenn dies zweckmäßig erscheint, insbesondere wenn die Akten umfangreich 
sind. Ist ein Vollstreckungsheft angelegt, sind die Kostenrechnungen, Beanstandungen, 
Zahlungsanzeigen und Nachrichten in diesem entsprechend zu verwahren (vgl. § 16 
Abs. 2 StVollstrO). Wird es notwendig, die vor dem ersten Aktenblatt eingehefteten oder 
verwahrten Dokumente mit Blattzahlen zu versehen, sind dazu römische Ziffern zu ver-
wenden. 

 
(3a) Bei elektronischer Aktenführung sind die in Abs. 3 bezeichneten Dokumente in 

der Akte in einem gesonderten Bereich aufzubewahren, der mit „Kosten“ oder einem 
entsprechend eindeutigen Begriff überschrieben ist. 

 
(4) Die aktenführende Stelle hat laufend auf dem Aktenumschlag oder einem Kos-

tenvorblatt die Blätter zu bezeichnen, 
 
1. mit denen elektronische Kostenmarken eingereicht wurden, 
 
2. auf denen sich Abdrucke von Gerichtskostenstemplern, Aktenausdrucke nach § 696 

Abs. 2 Satz 1 ZPO mit Gerichtskostenrechnungen oder Vermerke hierüber befinden, 
 

3. aus denen sich ergibt, dass Vorschüsse zum Soll (§ 25) gestellt oder ohne vorherige 
Sollstellung (§ 26) eingezahlt worden sind, 
 

4. auf denen sich Kostenrechnungen, Zahlungsanzeigen, Mitteilungen über die Nie-
derschlagung von Kosten oder über die Aufhebung der Niederschlagung sowie Mit-
teilungen über den (Teil-)Erlass von Kosten oder die Anordnung ihrer Nichterhebung 
(§ 21 GKG, § 20 FamGKG, § 21 GNotKG) befinden, die nicht nach Abs. 3 eingehef-
tet oder verwahrt werden, 
 

5. auf denen Kleinbeträge vermerkt sind, deren Einziehung oder Auszahlung nach den 
über die Behandlung solcher Beträge erlassenen Bestimmungen einstweilen vorbe-
halten bleibt. 

 
(5) Die aktenführende Stelle leitet die Akten und Blattsammlungen vor dem Wegle-

gen dem Kostenbeamten zu. Dieser prüft, ob berechnete Kosten entweder zum Soll 
gestellt sind oder der Zahlungseingang nachgewiesen ist. Er bescheinigt dies nach § 2 
Abs. 2. 
 

Abschnitt 2 Kostenansatz 
 

§ 4 
Begriff und Gegenstand 

 
(1) Der Kostenansatz besteht in der Aufstellung der Kostenrechnung (§ 24). Er hat 

die Berechnung der Gerichtskosten und Justizverwaltungskosten sowie die Feststellung 
der Kostenschuldner zum Gegenstand. Zu den Kosten gehören alle für die Tätigkeit des 
Gerichts und der Justizverwaltung zu erhebenden Gebühren, Auslagen und Vor-
schüsse. 
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(2) Ist die berechnete Kostenforderung noch nicht beglichen, veranlasst der Kosten-

beamte deren Anforderung nach § 25 oder § 26. 
 

(3) Handelt es sich um Kosten, die durch den Antrag einer für die Vollstreckung von 
Justizkostenforderungen zuständigen Stelle (Vollstreckungsbehörde) auf Vollstreckung 
in das unbewegliche Vermögen entstanden sind, wird zwar eine Kostenrechnung auf-
gestellt; die entstandenen Kosten sind der Vollstreckungsbehörde jedoch lediglich zur 
etwaigen späteren Einziehung als Nebenkosten mitzuteilen. 
 

(4) Können die Gebühren für die Entscheidung über den Antrag auf Anordnung der 
Zwangsversteigerung oder über den Beitritt zum Verfahren (Nr. 2210 KV GKG) oder die 
Auslagen des Anordnungs-(Beitritts-)verfahrens nicht vom Antragsteller eingezogen 
werden, weil ihm Prozesskostenhilfe ohne Zahlungsbestimmung bewilligt ist oder ihm 
Gebühren- oder Auslagenfreiheit zusteht (z.B. bei der Zwangsversteigerung wegen 
rückständiger öffentlicher Abgaben), veranlasst der Kostenbeamte die Anforderung der 
Kosten nach § 25. Die Vollstreckungsbehörde meldet die Kosten – unbeschadet sons-
tiger Einziehungsmöglichkeiten – in dem Zwangsversteigerungsverfahren mit dem 
Range des Anspruchs des betreibenden Gläubigers auf Befriedigung aus dem Grund-
stück rechtzeitig an (§ 10 Abs. 2, §§ 12, 37 Nr. 4 ZVG). Dies gilt im Zwangsverwaltungs-
verfahren entsprechend. Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

(5) Für die Behandlung von kleinen Kostenbeträgen gelten die hierfür erlassenen 
besonderen Bestimmungen. 
 

(6) Sind Kosten zugleich mit einem Geldbetrag im Sinne des § 1 Abs. 1 der Einfor-
derungs- und Beitreibungsanordnung einzuziehen, richtet sich das Verfahren nach der 
Einforderungs- und Beitreibungsanordnung. 
 

§ 5 
Zuständigkeit 

 
(1) Der Kostenansatz richtet sich, soweit Kosten nach dem Gerichtskostengesetz 

erhoben werden, nach § 19 GKG, soweit Kosten nach dem Gesetz über Gerichtskosten 
in Familiensachen erhoben werden, nach § 18 FamGKG und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach § 18 GNotKG. Kosten der Vollstreckung von frei-
heitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung werden bei der nach § 19 
Abs. 2 GKG zuständigen Behörde angesetzt, soweit nicht die Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung andere Zuständigkeiten begründet haben (§ 138 Abs. 2 Satz 3 
StVollzG). 

 
(2) Hat in Strafsachen der Bundesgerichtshof die Sache ganz oder teilweise zur an-

derweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, übersendet die für den 
Kostenansatz zuständige Behörde eine beglaubigte Abschrift der rechtskräftigen Ent-
scheidung zum Kostenansatz an den Bundesgerichtshof. 

 
(3) Zu den durch die Vorbereitung der öffentlichen Klage und das dem gerichtlichen 

Verfahren vorausgegangene Bußgeldverfahren entstandenen Kosten (Nr. 9015, 9016 
KV GKG) gehören auch 
 

1. die Auslagen, die der Polizei bei der Ausführung von Ersuchen des Gerichts oder der 
Staatsanwaltschaft, bei der Tätigkeit der Polizeibeamten als Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft und in den Fällen entstehen, in denen die Polizei nach § 163 
StPO aus eigenem Entschluss Straftaten erforscht, 

 
2. Auslagen, die den zuständigen Verwaltungsbehörden als Verfolgungsorganen in 

Straf- und Bußgeldsachen erwachsen sind. 
  

(4) Wenn das Gericht in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat auf eine 
Strafe oder Maßnahme oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungs-
widrigkeit auf eine Geldbuße oder Nebenfolge erkennt, gehören zu den Kosten des ge-
richtlichen Verfahrens die Auslagen, die einer Finanzbehörde bei der Untersuchung und 
bei der Teilnahme am gerichtlichen Verfahren entstanden sind. Diese Auslagen sind 
nicht nach § 464b StPO festzusetzen, sondern als Gerichtskosten zu berechnen und 
einzuziehen. Soweit die Auslagen bei einer Bundesfinanzbehörde entstanden sind, wer-
den sie als durchlaufende Gelder behandelt und an sie abgeführt (vgl. § 24 Abs. 7, 
§ 32), wenn sie den Betrag von 25 Euro übersteigen. An die Landesfinanzbehörden 
werden eingezogene Beträge nicht abgeführt. 

  
(5) Geht ein Mahnverfahren gegen mehrere Antragsgegner nach Widerspruch oder 

Einspruch in getrennte Streitverfahren bei verschiedenen Gerichten über, übersendet 
das Mahngericht den übernehmenden Gerichten jeweils einen vollständigen Verfahren-
sausdruck samt Kostenrechnung. Letztere muss Angaben darüber enthalten, ob die 
Kosten bereits angefordert (§§ 25 und 26) oder eingezahlt sind. Bei nicht maschineller 
Bearbeitung hat der Kostenbeamte des abgebenden Gerichts den Kostenbeamten der 
übernehmenden Gerichte das Original oder eine beglaubigte Abschrift der Kostenrech-
nung zu übersenden und sie über das sonst von ihm Veranlasste zu unterrichten. Zah-
lungsanzeigen und sonstige Zahlungsnachweise sind im Original oder in beglaubigter 
Ablichtung beizufügen. 
 

(6) Die Kosten für 
 
1. die Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen, 
 
2. die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung zwecks Erwirkung eines Erb-

scheins und 
  
3. die Beurkundung der Ausschlagung der Erbschaft oder der Anfechtung der Ausschla-

gung der Erbschaft 
 
werden bei dem nach § 343 FamFG zuständigen Nachlassgericht angesetzt (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 GNotKG). 
  
Erfolgt die Eröffnung oder die Beurkundung bei einem anderen Gericht, ist das Nach-
lassgericht zu verständigen. Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn die beiden 
Gerichte in verschiedenen Ländern der Bundesrepublik liegen. Sie gelten nicht für Kos-
ten einer Beurkundung nach § 31 IntErbRVG (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GNotKG). Soweit das 
Landwirtschaftsgericht an die Stelle des Nachlassgerichts tritt, wird auch die Gebühr für 
die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung zwecks Erwirkung eines Erbscheins 
beim Landwirtschaftsgericht angesetzt. 
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1. die Auslagen, die der Polizei bei der Ausführung von Ersuchen des Gerichts oder der 
Staatsanwaltschaft, bei der Tätigkeit der Polizeibeamten als Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft und in den Fällen entstehen, in denen die Polizei nach § 163 
StPO aus eigenem Entschluss Straftaten erforscht, 

 
2. Auslagen, die den zuständigen Verwaltungsbehörden als Verfolgungsorganen in 

Straf- und Bußgeldsachen erwachsen sind. 
  

(4) Wenn das Gericht in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat auf eine 
Strafe oder Maßnahme oder in einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungs-
widrigkeit auf eine Geldbuße oder Nebenfolge erkennt, gehören zu den Kosten des ge-
richtlichen Verfahrens die Auslagen, die einer Finanzbehörde bei der Untersuchung und 
bei der Teilnahme am gerichtlichen Verfahren entstanden sind. Diese Auslagen sind 
nicht nach § 464b StPO festzusetzen, sondern als Gerichtskosten zu berechnen und 
einzuziehen. Soweit die Auslagen bei einer Bundesfinanzbehörde entstanden sind, wer-
den sie als durchlaufende Gelder behandelt und an sie abgeführt (vgl. § 24 Abs. 7, 
§ 32), wenn sie den Betrag von 25 Euro übersteigen. An die Landesfinanzbehörden 
werden eingezogene Beträge nicht abgeführt. 

  
(5) Geht ein Mahnverfahren gegen mehrere Antragsgegner nach Widerspruch oder 

Einspruch in getrennte Streitverfahren bei verschiedenen Gerichten über, übersendet 
das Mahngericht den übernehmenden Gerichten jeweils einen vollständigen Verfahren-
sausdruck samt Kostenrechnung. Letztere muss Angaben darüber enthalten, ob die 
Kosten bereits angefordert (§§ 25 und 26) oder eingezahlt sind. Bei nicht maschineller 
Bearbeitung hat der Kostenbeamte des abgebenden Gerichts den Kostenbeamten der 
übernehmenden Gerichte das Original oder eine beglaubigte Abschrift der Kostenrech-
nung zu übersenden und sie über das sonst von ihm Veranlasste zu unterrichten. Zah-
lungsanzeigen und sonstige Zahlungsnachweise sind im Original oder in beglaubigter 
Ablichtung beizufügen. 
 

(6) Die Kosten für 
 
1. die Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen, 
 
2. die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung zwecks Erwirkung eines Erb-

scheins und 
  
3. die Beurkundung der Ausschlagung der Erbschaft oder der Anfechtung der Ausschla-

gung der Erbschaft 
 
werden bei dem nach § 343 FamFG zuständigen Nachlassgericht angesetzt (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 GNotKG). 
  
Erfolgt die Eröffnung oder die Beurkundung bei einem anderen Gericht, ist das Nach-
lassgericht zu verständigen. Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn die beiden 
Gerichte in verschiedenen Ländern der Bundesrepublik liegen. Sie gelten nicht für Kos-
ten einer Beurkundung nach § 31 IntErbRVG (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GNotKG). Soweit das 
Landwirtschaftsgericht an die Stelle des Nachlassgerichts tritt, wird auch die Gebühr für 
die Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung zwecks Erwirkung eines Erbscheins 
beim Landwirtschaftsgericht angesetzt. 
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§ 6 
Kostenansatz bei Verweisung eines Rechtsstreits an ein 

Gericht eines anderen Landes 
 
(1) Wird ein Rechtsstreit an ein Gericht eines anderen Landes der Bundesrepublik 

verwiesen, so ist für den Kostenansatz der Kostenbeamte des Gerichts zuständig, das 
nach der Vereinbarung des Bundes und der Länder über den Ausgleich von Kosten 
[Abschnitt II der der Vereinbarung vom 6. Februar 2017 (JMBl. 236), geändert durch 
Vereinbarung mit Wirkung vom 1. Januar 2021 (JMBl. 2021 S. 8)] die Kosten einzuzie-
hen hat. 

 
(2) Einzuziehende Beträge, die nach § 59 RVG auf die Staatskasse übergegangen 

sind, werden im Falle der Verweisung eines Rechtsstreits an ein Gericht eines anderen 
Landes bei dem Gericht angesetzt, an das der Rechtsstreit verwiesen worden ist (vgl. 
Vereinbarung über den Ausgleich von Kosten – a.a.O.). 
 

§ 7 
Voraussetzungen des Kostenansatzes und Fest-

stellung der Kostenschuldner im Allgemeinen 
 

(1) Wer Kostenschuldner ist und in welchem Umfang er haftet, stellt der Kostenbe-
amte fest. Dabei ist zu beachten, dass nach § 29 Nr. 3 GKG, § 24 Nr. 3 FamGKG, § 27 
Nr. 3 GNotKG und § 18 Nr. 3 JVKostG auch Dritte, die kraft Gesetzes für die Kosten-
schuld eines anderen haften (im letztgenannten Fall nach den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts z.B. Erben, Ehegatten, Vermögensübernehmer), als Kostenschuldner auf 
Leistung oder Duldung der Zwangsvollstreckung in Anspruch genommen werden kön-
nen. 

 
(2) Haften mehrere Kostenschuldner als Gesamtschuldner, bestimmt der Kostenbe-

amte unter Beachtung der Grundsätze in § 8, wer zunächst in Anspruch genommen 
werden soll. 

 
(3) Die Ermittlung und Feststellung von Personen, die nicht der Staatskasse für die 

Kostenschuld haften, sondern nur dem Kostenschuldner gegenüber zur Erstattung der 
Kosten verpflichtet sind, ist nicht Sache des Kostenbeamten. 

 
§ 8 

Kostengesamtschuldner 
 

(1) Soweit in Angelegenheiten, für die das Gerichtskostengesetz, das Gesetz über 
Gerichtskosten in Familiensachen oder das Gerichts- und Notarkostengesetz gilt, einem 
gesamtschuldnerisch haftenden Kostenschuldner die Kosten durch gerichtliche Ent-
scheidung auferlegt oder von ihm durch eine vor Gericht abgegebene oder ihm mitge-
teilte Erklärung übernommen sind, soll die Haftung des anderen gesamtschuldnerisch 
haftenden Kostenschuldners (Zweitschuldners) nur geltend gemacht werden, wenn 
eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des erstgenannten Kosten-
schuldners (Erstschuldners) erfolglos geblieben ist oder aussichtslos erscheint (§ 31 
Abs. 2 Satz 1, § 18 GKG, § 26 Abs. 2 Satz 1, § 17 FamGKG, § 33 Abs. 1 Satz 1, § 17 
GNotKG). Dass die Zwangsvollstreckung aussichtslos sei, kann regelmäßig angenom-
men werden, wenn ein Erstschuldner mit bekanntem Wohnsitz oder Sitz oder Aufent-
haltsort im Ausland der Zahlungsaufforderung nicht nachkommt und gegen ihn ggf. im 

Ausland vollstreckt werden müsste. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zwangsvoll-
streckung im Ausland erfahrungsgemäß lange Zeit in Anspruch nimmt oder mit unver-
hältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre. 

 
(2) Soweit einem Kostenschuldner, der aufgrund von § 29 Nr. 1 GKG, § 24 Nr. 1 

FamGKG oder § 27 Nr. 1 GNotKG haftet (Entscheidungsschuldner), Prozess- oder Ver-
fahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, darf die Haftung eines anderen Kostenschuld-
ners nicht geltend gemacht werden; von diesem bereits erhobene Kosten sind zurück-
zuzahlen, soweit es sich nicht um eine Zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 des Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetzes handelt und die Partei, der Prozess- oder Ver-
fahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, der besonderen Vergütung zugestimmt hat. Die 
Haftung eines anderen Kostenschuldners darf auch nicht geltend gemacht werden, so-
weit dem Entscheidungsschuldner ein Betrag für die Reise zum Ort einer Verhandlung, 
Vernehmung oder Untersuchung und für die Rückreise gewährt worden ist (§ 31 Abs. 3 
GKG, § 26 Abs. 3 FamGKG, § 33 Abs. 2 GNotKG). 

 
(3) Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden, soweit der Kostenschuldner aufgrund von 

§ 29 Nr. 2 GKG, § 24 Nr. 2 FamGKG oder § 27 Nr. 2 GNotKG haftet (Übernahmeschuld-
ner) und wenn 
 
1. der Kostenschuldner die Kosten in einem vor Gericht abgeschlossenen oder durch 

Schriftsatz gegenüber dem Gericht angenommenen Vergleich übernommen hat, 
 
2. der Vergleich einschließlich der Verteilung der Kosten von dem Gericht vorgeschla-

gen worden ist und 
 
3. das Gericht in seinem Vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die 

Kostenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht (§ 31 Abs. 
4 GKG, § 26 Abs. 4 FamGKG, § 33 Abs. 3 GNotKG). 
 
(4) In allen sonstigen Fällen der gesamtschuldnerischen Haftung für die Kosten be-

stimmt der Kostenbeamte nach pflichtgemäßem Ermessen, ob der geschuldete Betrag 
von einem Kostenschuldner ganz oder von mehreren nach Kopfteilen angefordert wer-
den soll. Dabei kann insbesondere berücksichtigt werden, 

 
1. welcher Kostenschuldner die Kosten im Verhältnis zu den übrigen endgültig zu tra-

gen hat, 
  
2. welcher Verwaltungsaufwand durch die Inanspruchnahme nach Kopfteilen entsteht, 
  
3. ob bei einer Verteilung nach Kopfteilen Kleinbeträge oder unter der Vollstreckungs-

grenze liegende Beträge anzusetzen wären, 
  
4. ob die Kostenschuldner in Haushaltsgemeinschaft leben, 
  
5. ob anzunehmen ist, dass einer der Gesamtschuldner nicht zur Zahlung oder nur zu 

Teilzahlungen in der Lage ist. 
 

600



Ausland vollstreckt werden müsste. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zwangsvoll-
streckung im Ausland erfahrungsgemäß lange Zeit in Anspruch nimmt oder mit unver-
hältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre. 

 
(2) Soweit einem Kostenschuldner, der aufgrund von § 29 Nr. 1 GKG, § 24 Nr. 1 

FamGKG oder § 27 Nr. 1 GNotKG haftet (Entscheidungsschuldner), Prozess- oder Ver-
fahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, darf die Haftung eines anderen Kostenschuld-
ners nicht geltend gemacht werden; von diesem bereits erhobene Kosten sind zurück-
zuzahlen, soweit es sich nicht um eine Zahlung nach § 13 Abs. 1 und 3 des Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetzes handelt und die Partei, der Prozess- oder Ver-
fahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, der besonderen Vergütung zugestimmt hat. Die 
Haftung eines anderen Kostenschuldners darf auch nicht geltend gemacht werden, so-
weit dem Entscheidungsschuldner ein Betrag für die Reise zum Ort einer Verhandlung, 
Vernehmung oder Untersuchung und für die Rückreise gewährt worden ist (§ 31 Abs. 3 
GKG, § 26 Abs. 3 FamGKG, § 33 Abs. 2 GNotKG). 

 
(3) Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden, soweit der Kostenschuldner aufgrund von 

§ 29 Nr. 2 GKG, § 24 Nr. 2 FamGKG oder § 27 Nr. 2 GNotKG haftet (Übernahmeschuld-
ner) und wenn 
 
1. der Kostenschuldner die Kosten in einem vor Gericht abgeschlossenen oder durch 

Schriftsatz gegenüber dem Gericht angenommenen Vergleich übernommen hat, 
 
2. der Vergleich einschließlich der Verteilung der Kosten von dem Gericht vorgeschla-

gen worden ist und 
 
3. das Gericht in seinem Vergleichsvorschlag ausdrücklich festgestellt hat, dass die 

Kostenregelung der sonst zu erwartenden Kostenentscheidung entspricht (§ 31 Abs. 
4 GKG, § 26 Abs. 4 FamGKG, § 33 Abs. 3 GNotKG). 
 
(4) In allen sonstigen Fällen der gesamtschuldnerischen Haftung für die Kosten be-

stimmt der Kostenbeamte nach pflichtgemäßem Ermessen, ob der geschuldete Betrag 
von einem Kostenschuldner ganz oder von mehreren nach Kopfteilen angefordert wer-
den soll. Dabei kann insbesondere berücksichtigt werden, 

 
1. welcher Kostenschuldner die Kosten im Verhältnis zu den übrigen endgültig zu tra-

gen hat, 
  
2. welcher Verwaltungsaufwand durch die Inanspruchnahme nach Kopfteilen entsteht, 
  
3. ob bei einer Verteilung nach Kopfteilen Kleinbeträge oder unter der Vollstreckungs-

grenze liegende Beträge anzusetzen wären, 
  
4. ob die Kostenschuldner in Haushaltsgemeinschaft leben, 
  
5. ob anzunehmen ist, dass einer der Gesamtschuldner nicht zur Zahlung oder nur zu 

Teilzahlungen in der Lage ist. 
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§ 9 
Kosten bei Bewilligung von Prozess- oder Verfahrens-

kostenhilfe 
 

Bei Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe sind die Durchführungsbe-
stimmungen zur Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie zur Stundung der Kosten 
des Insolvenzverfahrens (DB-PKH) zu beachten. 
  

§ 10 
Unvermögen des Kostenschuldners in anderen Fällen 

  
(1) In anderen als den in § 8 Abs. 2, 3 und in der Nr. 3.1 der Durchführungsbestim-

mungen zur Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie zur Stundung der Kosten des 
Insolvenzverfahrens (DB-PKH) bezeichneten Fällen darf der Kostenbeamte vom Ansatz 
der Kosten nur dann absehen, wenn das dauernde Unvermögen des Kostenschuldners 
zur Zahlung offenkundig oder ihm aus anderen Vorgängen bekannt ist oder wenn sich 
der Kostenschuldner dauernd an einem Ort aufhält, an dem eine Beitreibung keinen 
Erfolg verspricht. Das dauernde Unvermögen des Kostenschuldners ist nicht schon 
deshalb zu verneinen, weil er möglicherweise später einmal in die Lage kommen 
könnte, die Schuld ganz oder teilweise zu bezahlen. Wenn dagegen bestimmte Gründe 
vorliegen, die dies mit einiger Sicherheit erwarten lassen, liegt dauerndes Unvermögen 
nicht vor. 

 
(2) Ohne Rücksicht auf das dauernde Unvermögen des Kostenschuldners sind die 

Kosten anzusetzen, 
 

1. wenn ein zahlungsfähiger Kostenschuldner für die Kosten mithaftet; 
 
2. wenn anzunehmen ist, dass durch Ausübung des Zurückbehaltungsrechts (§ 23) die 

Zahlung der Kosten erreicht werden kann, insbesondere dann, wenn ein anderer 
Empfangsberechtigter an der Aushändigung der zurückbehaltenen Dokumente ein 
Interesse hat; 

 
3. wenn die Kosten zugleich mit einem Geldbetrag im Sinne des § 1 Abs. 1 der Einfor-

derungs- und Beitreibungsanordnung einzuziehen sind (§ 4 Abs. 6); 
 
4. wenn es sich um Gebühren oder Vorschüsse handelt, von deren Entrichtung die Vor-

nahme einer Amtshandlung abhängt (§ 26). 
 
(3) Angaben im Verfahren über die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe, Feststel-

lungen im Strafverfahren über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Be-
schuldigten (Nr. 14 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren) 
oder Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde können dem Kostenbeamten einen Anhalt 
für seine Entschließung bieten. Er wird dadurch aber nicht von der Verpflichtung ent-
bunden, selbständig zu prüfen und zu entscheiden, ob tatsächlich Unvermögen zur Zah-
lung anzunehmen ist. Nötigenfalls stellt er geeignete Ermittlungen an. In Strafsachen 
sind an Stellen außerhalb der Justizverwaltung Anfragen nach den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen des Kostenschuldners nur ausnahmsweise und nur dann zu richten, wenn 
nicht zu befürchten ist, dass dem Kostenschuldner aus diesen Anfragen Schwierigkei-
ten erwachsen könnten. Bei der Fassung etwaiger Anfragen ist jeder Hinweis darauf zu 
vermeiden, dass es sich um Kosten aus einer Strafsache handelt. 

  
(4) Der Kostenbeamte vermerkt in den Akten, dass er die Kosten nicht angesetzt 

hat; er gibt dabei die Gründe kurz an und verweist auf die Aktenstelle, aus der sie er-
sichtlich sind. § 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

  
(5) Nach Abs. 1 außer Ansatz gelassene Kosten sind anzusetzen, wenn Anhalts-

punkte dafür bekannt werden, dass eine Einziehung Erfolg haben wird. 
 

§ 11 
Nichterhebung von Auslagen 

 
Der Kostenbeamte ist befugt, folgende Auslagen außer Ansatz zu lassen: 

 
1. Auslagen, die durch eine von Amts wegen veranlasste Verlegung eines Termins oder 

Vertagung einer Verhandlung entstanden sind (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GKG, § 20 Abs. 1 
Satz 2 FamGKG, § 21 Abs. 1 Satz 2 GNotKG), 

  
2. Auslagen, die durch eine vom Gericht fehlerhaft ausgeführte Zustellung angefallen 

sind (z. B. doppelte Ausführung einer Zustellung, fehlerhafte Adressierung), 
  
3. Auslagen, die entstanden sind, weil eine angeordnete Abladung von Zeugen, Sach-

verständigen, Übersetzern usw. nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt worden ist. 
  
Der Kostenbeamte legt die Akten aber dem Gericht mit der Anregung einer Entschei-
dung vor, wenn dies mit Rücksicht auf rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten er-
forderlich erscheint. Die Entscheidung des Kostenbeamten nach Satz 1 ist keine das 
Gericht bindende Anordnung im Sinne von § 21 Abs. 2 Satz 3 GKG, § 20 Abs. 2 Satz 3 
FamGKG und § 21 Abs. 2 Satz 3 GNotKG. 
 

§ 12 
Absehen von Wertermittlungen 

– zu Vorbemerkung 1.1 Abs. 1 KV GNotKG, 
Vorbemerkung 1.3.1 Abs. 2 KV FamGKG – 

 
Von Wertermittlungen kann abgesehen werden, wenn nicht Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass das reine Vermögen des Fürsorgebedürftigen mehr als 25 000 Euro be-
trägt. 
 

§ 13 
Kostenansatz bei gegenständlich beschränkter  

Gebührenfreiheit 
 

Bei Erbscheinen und ähnlichen Zeugnissen (Nr. 12210 KV GNotKG), die zur Ver-
wendung in einem bestimmten Verfahren gebührenfrei oder zu ermäßigten Gebühren 
zu erteilen sind (z. B. nach § 317 Abs. 5 LAG, § 64 Abs. 2 SGB X, § 31 Abs. 1c VermG 
i. V. m. § 181 BEG), hat der Kostenbeamte das Original und die Ausfertigung der 
Urkunde mit dem Vermerk „Zum ausschließlichen Gebrauch für das ...-verfahren ge-
bührenfrei – zu ermäßigten Gebühren – erteilt“ zu versehen. Bei elektronischer Akten-
führung ist der Vermerk in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten, 
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das mit der Urkunde zu verbinden ist. Die Ausfertigung ist der Behörde oder Dienst-
stelle, bei der das Verfahren anhängig ist, mit dem Ersuchen zu übersenden, den Be-
teiligten weder die Ausfertigung auszuhändigen noch eine Abschrift zu erteilen. 
 

§ 14 
Haftkosten 

 
Die Erhebung von Kosten der Vollstreckung von freiheitsentziehenden Maßregeln 

der Besserung und Sicherung richtet sich nach § 138 Abs. 2, § 50 StVollzG. Die Kosten 
der Untersuchungshaft sowie einer sonstigen Haft außer Zwangshaft, die Kosten einer 
einstweiligen Unterbringung (§ 126a StPO), einer Unterbringung zur Beobachtung (§ 81 
StPO) und einer einstweiligen Unterbringung in einem Heim für Jugendhilfe (§ 71 Abs. 
2, § 72 Abs. 4 JGG) werden nur angesetzt, wenn sie auch von einem Gefangenen im 
Strafvollzug zu erheben wären (Nr. 9011 KV GKG, Nr. 2009 KV FamGKG, Nr. 31011 
KV GNotKG, Vorbemerkung 2 KV JVKostG i.V.m. Nr. 9011 KV GKG). 
 

§ 15 
Zeit des Kostenansatzes im Allgemeinen 

 
(1) Soweit nichts anderes bestimmt oder zugelassen ist, werden Kosten alsbald 

nach Fälligkeit angesetzt (z.B. § 6 Abs. 1 und 2, §§ 7 bis 9 GKG, §§ 9 bis 11 FamGKG, 
§§ 8, 9 GNotKG) und Kostenvorschüsse berechnet, sobald sie zu leisten sind (z.B. §§ 
15 bis 18 GKG, §§ 16, 17 FamGKG, §§ 13, 14, 17 GNotKG). Dies gilt insbesondere 
auch vor Versendung der Akten an das Rechtsmittelgericht. Sofern elektronische Akten 
an das Rechtsmittelgericht zu senden sind, kann ein kostenrechtlicher Abschluss auch 
unverzüglich nach Versand der Akte erfolgen. 

 
(2) Auslagen sind in der Regel erst bei Beendigung des Rechtszuges anzusetzen, 

wenn kein Verlust für die Staatskasse zu befürchten ist. Das Gleiche gilt für die Abrech-
nung der zu ihrer Deckung erhobenen Vorschüsse. Werden jedoch im Laufe des Ver-
fahrens Gebühren fällig, sind mit ihnen auch die durch Vorschüsse nicht gedeckten 
Auslagen anzusetzen. 

 
(3) Abs. 2 gilt nicht 

  
1. für Auslagen, die in Verfahren vor einer ausländischen Behörde entstehen, 
  
2. für Auslagen, die einer an der Sache nicht beteiligten Person zur Last fallen. 

  
(4) Steht zu dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt der den Gebühren zugrunde zu 

legende Wert noch nicht endgültig fest, werden die Gebühren unter dem Vorbehalt spä-
terer Berichtigung nach einer vorläufigen Wertannahme angesetzt. Auf rechtzeitige Be-
richtigung ist zu achten (vgl. § 20 GKG, § 19 FamGKG, § 20 GNotKG); in Angelegen-
heiten, auf die das Gerichts- und Notarkostengesetz Anwendung findet, ist erforderli-
chenfalls dem Kostenschuldner mitzuteilen, dass ein Wertermittlungsverfahren einge-
leitet ist (§ 20 Abs. 2 GNotKG). Dasselbe gilt für Angelegenheiten, auf die das Gesetz 
über Gerichtskosten in Familiensachen Anwendung findet (§ 19 Abs. 2 FamGKG). 
  

  

§ 16 
Zeit des Kostenansatzes in besonderen Fällen 

 
I. 

Gebühr für die Durchführung des Insolvenz-
verfahrens – zu Nr. 2320, 2330 KV GKG – 

 
(1) Die Gebühr für die Durchführung des Insolvenzverfahrens ist spätestens nach 

Abhaltung des Prüfungstermins (§ 176 InsO) anzusetzen. 
 
(2) Bei Einstellung des Insolvenzverfahrens oder nach Bestätigung des Insolvenz-

planes hat der Kostenbeamte den Insolvenzverwalter schriftlich aufzufordern, einen Be-
trag zurückzubehalten, der zur Deckung der näher zu bezeichnenden Gerichtskosten 
ausreicht. § 3 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

II. 
Kosten in Vormundschafts-, Dauerbetreuungs-, Dauerpflegschafts- und 

Nachlasssachen – zu § 8 GNotKG, § 10 FamGKG – 
 

Die bei Vormundschaften, Dauerbetreuungen und -pflegschaften sowie bei Nach-
lasssachen zu Beginn eines jeden Kalenderjahres fällig werdenden Gebühren sind spä-
testens, wenn kein Verlust für die Staatskasse zu besorgen ist, anlässlich der Prüfung 
der jährlichen Rechnungslegung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, der Prüfung 
des jährlichen Berichts über die persönlichen Verhältnisse anzusetzen. Zur Sicherstel-
lung des rechtzeitigen Ansatzes dieser Gebühren sind die in Betracht kommenden Ak-
ten von dem Kostenbeamten in ein Verzeichnis einzutragen, das mindestens folgende 
Spalten enthält: 
 
1. Lfd. Nr. 
  
2. Aktenzeichen 
  
3. Bezeichnung der Sache 
  
4. Jahresgebühr berechnet am: 

  
III. 

Kosten in Scheidungsfolgesachen und in Folgesachen 
 

Gebühren in Scheidungsfolgesachen und in Folgesachen eines Verfahrens über die 
Aufhebung der Lebenspartnerschaft werden erst angesetzt, wenn eine unbedingte Ent-
scheidung über die Kosten ergangen ist oder das Verfahren oder die Instanz durch Ver-
gleich, Zurücknahme oder anderweitige Erledigung beendet ist (§ 9 Abs. 1, § 11 Abs. 1 
FamGKG). 
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§ 17 
Heranziehung steuerlicher Werte 

– zu § 40 Abs. 6, § 46 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, § 48 GNotKG – 
 

(1) Wird auf einen für Zwecke der Steuererhebung festgesetzten Wert (§ 46 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 GNotKG) oder den Einheitswert von Grundbesitz (§ 48 GNotKG) zurück-
gegriffen, genügt als Nachweis die Vorlage des Steuerbescheides (Feststellungsbe-
scheides, Einheitswertbescheides), sofern sich der Einheitswert des Grundbesitzes 
nicht schon aus der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung ergibt. Das Finanz-
amt ist um Auskunft über die Höhe der für Zwecke der Steuererhebung festgesetzten 
Werte, die Höhe des Einheitswertes oder um Erteilung einer Abschrift des entsprechen-
den Steuerbescheides nur zu ersuchen, wenn der Kostenschuldner den Steuerbe-
scheid nicht vorlegt, ausnahmsweise auch dann, wenn die Wertermittlung besonders 
schwierig ist. Für die Aufbewahrung des Einheitswertbescheides gilt § 3 Abs. 8 der Ak-
tenordnung entsprechend. 

 
(2) Das Finanzamt ist für die Ermittlung des Nachlasswertes und der Zusammenset-

zung des Nachlasses nach § 40 Abs. 6 GNotKG nur in Einzelfällen nachrangig um Aus-
kunft zu ersuchen, z. B. wenn die Beteiligten keine für die Wertermittlung erforderlichen 
Angaben mitteilen oder Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese Angaben unrichtig 
sind. War bereits ein Kostenansatz aufgestellt und gibt die Auskunft des Finanzamts 
Anlass, den Kostenansatz zu ändern, ist dessen Änderung durch den Kostenbeamten 
zu veranlassen; wird dabei eine Nacherhebung von Kosten erforderlich, ist diese unter 
Beachtung des § 20 GNotKG vorzunehmen. Ist bereits eine Festsetzung des Ge-
schäftswerts erfolgt, ist die Auskunft des Finanzamts zunächst dem für die Wertfestset-
zung zuständigen Richter oder Rechtspfleger vorzulegen, damit dieser prüfen kann, ob 
eine Änderung des festgesetzten Geschäftswerts innerhalb der Frist des § 79 Abs. 2 
Satz 2 GNotKG veranlasst ist. 

 
§ 18 

Kostenansatz bei gleichzeitiger Belastung mehrerer 
Grundstücke – zu § 18 Abs. 3 GNotKG – 

 
Für die Eintragung oder Löschung eines Gesamtrechts sowie für die Eintragung der 

Veränderung eines solchen Rechts bei mehreren Grundbuchämtern werden die Kosten 
im Fall der Nr. 14122, 14131 oder 14141 KV GNotKG bei dem Gericht angesetzt, bei 
dessen Grundbuchamt der Antrag zuerst eingegangen ist. Entsprechendes gilt für die 
Eintragung oder Löschung eines Gesamtrechts sowie für die Eintragung der Verände-
rung eines solchen Rechts bei mehreren Registergerichten im Fall der Nr. 14221, 14231 
oder 14241 KV GNotKG (§ 18 Abs. 3 GNotKG). Die Kostenbeamten der beteiligten 
Grundbuchämter bzw. Registergerichte haben sich vorab wegen des Kostenansatzes 
und des Zeitpunktes des Eingangs der Anträge zu verständigen; das die Kosten anset-
zende Grundbuchamt bzw. Registergericht hat eine Abschrift der Kostenrechnung an 
alle beteiligten Grundbuchämter bzw. Registergerichte zu übermitteln. 

  

§ 19 
Gerichtsvollzieherkosten 
– zu § 13 Abs. 3 GvKostG – 

 
Hat der Gerichtsvollzieher bei Aufträgen, die ihm vom Gericht erteilt werden, die Ge-

richtsvollzieherkosten (Gebühren und Auslagen) zu den Akten mitgeteilt und nicht an-
gezeigt, dass er sie eingezogen hat, sind sie als Auslagen des gerichtlichen Verfahrens 
anzusetzen (vgl. § 13 Abs. 3 GvKostG, § 24 Abs. 7 Satz 3). 
 

§ 20 
Kostensicherung 

 
(1) Zur Sicherung des Kosteneingangs sehen die Kostengesetze vor 
  

1. die Erhebung von Kostenvorschüssen, von denen die Vornahme einer Amtshandlung 
nicht abhängt (z.B. §§ 15, 17 Abs. 3 GKG, § 16 Abs. 1 und 2 FamGKG, §§ 13, 14 
Abs. 1 und 2 GNotKG, § 8 Abs. 2 JVKostG); 

  
2. die Zurückstellung von Amtshandlungen bis zur Entrichtung bestimmter Gebühren 

oder Kostenvorschüsse (z.B. § 12 Abs. 1 und 3 bis 6, §§ 12a, 13, 17 Abs. 1 und 2 
GKG, § 14 Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1 und 2 FamGKG, §§ 13, 14 Abs. 1 und 2 GNotKG, 
§ 8 Abs. 2 JVKostG); 

  
3. die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts (§ 23). 

  
(2) Die Erhebung eines Kostenvorschusses, von dessen Zahlung die Amtshandlung 

nicht abhängt (Abs. 1 Nr. 1), ordnet der Kostenbeamte selbständig an. Das Gleiche gilt 
in den Fällen der §§ 12, 12a, 13 GKG und § 14 FamGKG, jedoch ist der Eingang zu-
nächst dem Richter (Rechtspfleger) vorzulegen, wenn sich daraus ergibt, dass die Er-
ledigung der Sache ohne Vorauszahlung angestrebt wird. 

 
(3) Soweit eine gesetzliche Vorschrift die Abhängigmachung der Vornahme des Ge-

schäfts von der Vorauszahlung der Kosten gestattet (z.B. §§ 379a, 390 Abs. 4 StPO, § 
17 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 GKG, § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 FamGKG, §§ 13, 14 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 GNotKG), hat der Kostenbeamte vor der Einforderung des Vorschusses 
die Entscheidung des Richters (Rechtspflegers) einzuholen; dies gilt nicht in den Fällen 
der §§ 12, 12a, 13 GKG und § 14 FamGKG (vgl. Abs. 2 Satz 2). 

 
(4) In Justizverwaltungsangelegenheiten bestimmt der nach § 46 zuständige Be-

amte die Höhe des Vorschusses. 
 
(5) Ist die Vornahme einer Amtshandlung nicht von der Zahlung eines Auslagenvor-

schusses abhängig, soll dieser regelmäßig nur eingefordert werden, wenn die Auslagen 
mehr als 25 Euro betragen oder ein Verlust für die Staatskasse zu befürchten ist. 

 
(6) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie des § 17 Abs. 2 GKG, des § 16 Abs. 2 

FamGKG und des § 14 Abs. 2 GNotKG sowie in gleichartigen Fällen ist ein Vorschuss 
nicht zu erheben, wenn eine Gemeinde, ein Gemeindeverband oder eine sonstige Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts Kostenschuldner ist. 
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§ 21 
Sicherstellung der Kosten (Abschnitt 3 GNotKG) 

 
Wird Sicherstellung zugelassen, wird der Vorschuss zwar berechnet, aber nicht nach 

§ 4 Abs. 2 angefordert. Die Sicherheit kann vorbehaltlich anderer Anordnungen des 
Richters (Rechtspflegers) in der in den §§ 232 bis 240 BGB vorgesehenen Weise ge-
leistet werden. Die Verwertung der Sicherheit ist Sache der Vollstreckungsbehörde, 
nachdem ihr die aus Anlass des Geschäfts erwachsenen Kosten zur Einziehung über-
wiesen sind. 
  

§ 22 
Jährliche Vorschüsse im Zwangsverwaltungs-

verfahren – zu § 15 Abs. 2 GKG – 
 

(1) Der jährlich zu erhebende Gebührenvorschuss soll regelmäßig in Höhe einer Ge-
bühr mit einem Gebührensatz von 0,5 bemessen werden. Daneben ist ein Auslagen-
vorschuss in Höhe der im laufenden Jahr voraussichtlich erwachsenen Auslagen zu 
erheben. 

 
(2) In Zwangsverwaltungsverfahren, in denen Einnahmen erzielt werden, deren 

Höhe die Gebühren und Auslagen deckt, kann die Jahresgebühr, wenn kein Verlust für 
die Staatskasse zu besorgen ist, anlässlich der Prüfung der jährlichen Rechnungsle-
gung angesetzt werden. § 16 Abschnitt II Satz 2 gilt entsprechend. Von der Erhebung 
eines Vorschusses kann in diesem Fall abgesehen werden. 

 
§ 23 

Zurückbehaltungsrecht 
– zu § 11 GNotKG, § 17 Abs. 2 GKG, § 16 Abs. 2 FamGKG, § 9 JVKostG 

– 
 

(1) In Angelegenheiten, auf die das Gerichts- und Notarkostengesetz anzuwenden 
ist, und in Justizverwaltungsangelegenheiten sind elektronische Dokumente, Urkunden, 
Ausfertigungen, Ausdrucke und Kopien sowie gerichtliche Unterlagen regelmäßig bis 
zur Zahlung der in der Angelegenheit erwachsenen Kosten zurückzubehalten. Die Ent-
scheidung über die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts trifft der Kostenbeamte nach 
billigem Ermessen. Dies gilt entsprechend in den Fällen des § 17 Abs. 2 GKG und des 
§ 16 Abs. 2 FamGKG. 

  
(2) Kosten, von deren Entrichtung die Herausgabe abhängig gemacht wird, sind so 

bald wie möglich anzusetzen. Können sie noch nicht endgültig berechnet werden, sind 
sie vorbehaltlich späterer Berichtigung vorläufig anzusetzen. 

 
(3) Ist ein anderer als der Kostenschuldner zum Empfang des Dokuments berechtigt, 

hat ihn der Kostenbeamte von der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts zu verstän-
digen. Erhält der Empfangsberechtigte in derselben Angelegenheit eine sonstige Mittei-
lung, ist die Nachricht, dass das Dokument zurückbehalten wird, nach Möglichkeit damit 
zu verbinden. 

 
(4) Wegen des Vermerks der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts und der Auf-

führung des empfangsberechtigten Dritten in der Kostenrechnung wird auf § 24 Abs. 6 
verwiesen. 

 
(5) Für die sichere Verwahrung von Wertpapieren, Sparkassenbüchern, Grund-

pfandrechtsbriefen und sonstigen Urkunden von besonderem Wert ist Sorge zu tragen. 
 
(6) Die zurückbehaltenen Schriftstücke sind an den Empfangsberechtigten heraus-

zugeben, 
 

1. wenn die Zahlung der Kosten nachgewiesen ist, 
  
2. wenn die Anordnung, dass Dokumente zurückzubehalten sind, vom Kostenbeamten 

oder durch gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird. 
  

§ 24 
Kostenrechnung 

  
(1) Die Kostenrechnung für die Sachakte enthält 

 
1. die Angabe der Justizbehörde, die Bezeichnung der Sache und die Geschäftsnum-

mer, 
  
2. die einzelnen Kostenansätze und die Kostenvorschüsse unter Hinweis auf die ange-

wendete Vorschrift, bei Wertgebühren auch den der Berechnung zugrunde gelegten 
Wert, 

  
3. den Gesamtbetrag der Kosten, 
  
4. Namen, Anschriften sowie ggf. Geschäftszeichen und Geburtsdaten der Kosten-

schuldner. 
 

(2) Haften mehrere als Gesamtschuldner oder hat ein Kostenschuldner die Zwangs-
vollstreckung in ein bestimmtes Vermögen zu dulden, ist dies in der Kostenrechnung zu 
dokumentieren. Bei der anteilmäßigen Inanspruchnahme des Kostenschuldners (z.B. § 
8 Abs. 4) ist dort ein eindeutiger Vorbehalt über die Möglichkeit einer weiteren Inan-
spruchnahme aufzunehmen. Unter Beachtung der Grundsätze in § 8 Abs. 4 ist weiter 
anzugeben, wie die einzelnen Gesamtschuldner zunächst in Anspruch genommen wer-
den. Erst- und Zweitschuldner (§ 8 Abs. 1) sind ausdrücklich als solche zu bezeichnen. 
Wird der Zweitschuldner vor dem Erstschuldner in Anspruch genommen (§ 8 Abs. 1), 
sind die Gründe hierfür kurz anzugeben. 

  
(3) Ist bei mehreren Kostengesamtschuldnern damit zu rechnen, dass der zunächst 

in Anspruch Genommene die Kosten bezahlen wird, kann die Aufführung der weiteren 
Gesamtschuldner durch ausdrücklichen Vermerk vorbehalten werden. 

 
(4) Sind Kosten durch Verwendung von elektronischen Kostenmarken oder Ge-

richtskostenstemplern entrichtet oder durch Aktenausdrucke nach § 696 Abs. 2 Satz 1 
ZPO mit Gerichtskostenrechnungen nachgewiesen, ist zu dokumentieren, wo sich 
diese Zahlungsnachweise befinden. Sind Kosten bereits gebucht, ist das Zuordnungs-
merkmal des Kassenverfahrens anzugeben. 

 
(5) Ergeben sich aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass noch weitere Kosten gel-

tend gemacht werden können, die vom Kostenschuldner als Auslagen zu erheben sind 
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(3) Ist bei mehreren Kostengesamtschuldnern damit zu rechnen, dass der zunächst 

in Anspruch Genommene die Kosten bezahlen wird, kann die Aufführung der weiteren 
Gesamtschuldner durch ausdrücklichen Vermerk vorbehalten werden. 

 
(4) Sind Kosten durch Verwendung von elektronischen Kostenmarken oder Ge-

richtskostenstemplern entrichtet oder durch Aktenausdrucke nach § 696 Abs. 2 Satz 1 
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tend gemacht werden können, die vom Kostenschuldner als Auslagen zu erheben sind 
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(z.B. Vergütungen von Pflichtverteidigern, Verfahrensbeiständen oder Sachverständi-
gen), ist ein eindeutiger Vorbehalt über die Möglichkeit einer Inanspruchnahme für die 
weiteren, nach Art oder voraussichtlicher Höhe zu bezeichnenden Kosten in die Kos-
tenrechnung aufzunehmen. 

 
(6) Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts (§ 23) ist mit kurzer Begründung zu 

dokumentieren. Ist ein anderer als der Kostenschuldner zum Empfang des Dokuments 
berechtigt (§ 23 Abs. 3), wird er gleichfalls in der Kostenrechnung aufgeführt. 

 
(7) Enthält die Kostenrechnung Beträge, die anderen Berechtigten als der Staats-

kasse zustehen und nach der Einziehung an sie auszuzahlen sind (durchlaufende Gel-
der), hat der Kostenbeamte sicherzustellen, dass er von einer Zahlung Kenntnis erlangt. 
Der Empfangsberechtigte ist in der Kostenrechnung aufzuführen. Im Falle des § 19 ist 
der Gerichtsvollzieher als empfangsberechtigt zu bezeichnen. 

 
(8) Wenn für einen Vorschuss Sicherheit geleistet ist (§ 21), ist dies durch einen zu 

unterstreichenden Vermerk anzugeben. Bei elektronischer Aktenführung ist sicherzu-
stellen, dass eine deutliche Kenntlichmachung in geeigneter Art und Weise erfolgt. 

 
(9) Der Kostenbeamte hat die Kostenrechnung unter Angabe von Ort, Tag und Amts-

bezeichnung zu unterschreiben. Bei elektronischer Aktenführung ist revisionssicher 
kenntlich zu machen, wer die Kostenrechnung zu welchem Zeitpunkt erstellt hat. 

  
§ 25 

Anforderung der Kosten mit Sollstellung 
 

(1) Mit der Sollstellung wird die Buchung des zu erhebenden Betrags im Sachbuch 
der Kasse, die dortige Überwachung des Zahlungseingangs und im Fall der Nichtzah-
lung die selbständige Einziehung durch die Vollstreckungsbehörde bewirkt. 

 
(2) Der Kostenbeamte veranlasst die Sollstellung der Kosten nach den näheren 

Bestimmungen des Bundesministeriums der Justiz oder der jeweiligen Landesjustizver-
waltung und sorgt dafür, dass jeder Kostenschuldner, der in Anspruch genommen wer-
den soll, einen Auszug der ihn betreffenden Inhalte der Kostenrechnung mit einer Zah-
lungsaufforderung und einer Rechtsbehelfsbelehrung (Kostenanforderung) erhält. In 
der Zahlungsaufforderung sind der Zahlungsempfänger mit Anschrift und Bankverbin-
dung sowie das Zuordnungsmerkmal der Sollstellung (z. B. Kassenzeichen) anzuge-
ben. Kostenanforderungen, die automationsgestützt erstellt werden, bedürfen weder ei-
ner Unterschrift noch eines Abdrucks des Dienstsiegels; auf der Kostenanforderung ist 
zu dokumentieren, dass das Dokument mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt 
wurde und daher nicht unterzeichnet wird. Manuell erstellte Kostenanforderungen sind 
stattdessen mit Unterschrift oder mit dem Abdruck des Dienstsiegels zu versehen. 

 
(3) Sofern der Kostenschuldner im automatisierten Mahnverfahren von einem Be-

vollmächtigten vertreten wird, kann die Kostenanforderung diesem zugesandt werden. 
  

§ 26 
Anforderung der Kosten ohne Sollstellung 

– zu §§ 379a, 390 Abs. 4 StPO, §§ 12, 12a, 13, 17 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
GKG, §§ 14, 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 FamGKG,  

§§ 13, 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 GNotKG, § 8 Abs. 2 JVKostG – 
 

(1) Vorweg zu erhebende Gebühren und Kostenvorschüsse, von deren Entrichtung 
die Vornahme einer Amtshandlung oder die Einleitung oder der Fortgang eines Verfah-
rens abhängig ist, sind ohne Sollstellung unmittelbar vom Zahlungspflichtigen anzufor-
dern; das Gleiche gilt im Falle der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts (§ 23). § 24 
Abs. 1 ist zu beachten. Die Kostenanforderung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Wegen der Einzelheiten der Kostenanforderung ohne Sollstellung wird auf 
die näheren Bestimmungen des Bundesministeriums der Justiz oder der jeweiligen Lan-
desjustizverwaltung verwiesen. 

 
(2) Steht der Wert des Streitgegenstandes oder der Geschäftswert noch nicht end-

gültig fest, sind der Berechnung vorläufig die Angaben des Klägers oder Antragstellers 
zugrunde zu legen, sofern sie nicht offenbar unrichtig sind. 

 
(3) Hat das Gericht den Betrag des Vorschusses und die Zahlungsfrist selbst be-

stimmt (z.B. in den Fällen der §§ 379, 402 ZPO), kann eine Kostenrechnung (§ 24 Abs. 
1) unterbleiben, wenn das gerichtliche Dokument alle für die Bewirkung der Zahlung 
erforderlichen Angaben enthält. 

 
(4) Hat der Zahlungspflichtige auf die Gebühren oder Vorschüsse (Abs. 1) Beträge 

bezahlt, die zur Deckung nicht völlig ausreichen, ist er auf den Minderbetrag hinzuwei-
sen; hat er noch keine Kostenanforderung erhalten, ist der Minderbetrag ohne Sollstel-
lung entsprechend Abs. 1 anzufordern. Ist der Minderbetrag nur gering, führt der Kos-
tenbeamte zunächst eine Entscheidung des Richters (Rechtspflegers) darüber herbei, 
ob der Sache gleichwohl Fortgang zu geben sei. Wird der Sache Fortgang gegeben, 
wird der fehlende Betrag nach § 25 mit Sollstellung angefordert, falls er nicht nach den 
bestehenden Bestimmungen wegen Geringfügigkeit außer Ansatz bleibt; besteht der 
Richter (Rechtspfleger) dagegen auf der Zahlung des Restbetrages, ist nach Satz 1 zu 
verfahren. 

 
(5) Wird in den Fällen der §§ 379a, 390 Abs. 4 StPO der angeforderte Betrag nicht 

voll gezahlt, sind die Akten alsbald dem Gericht (Vorsitzenden) zur Entscheidung vor-
zulegen. 

 
(6) Sofern der Zahlungspflichtige von einem Bevollmächtigten, insbesondere dem 

Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigten oder Notar, vertreten wird, soll die Kosten-
anforderung grundsätzlich diesem zur Vermittlung der Zahlung zugesandt werden. 

 
(7) Ist die Zahlung des Vorschusses an eine Frist geknüpft (z.B. in den Fällen der §§ 

379a, 390 Abs. 4 StPO, § 18 GBO), ist die Kostenanforderung von Amts wegen zuzu-
stellen. In sonstigen Fällen wird sie regelmäßig formlos übersandt. 

 
(8) Wird der Kostenanforderung keine Folge geleistet, hat der Kostenbeamte die in 

der Sache etwa entstandenen oder noch entstehenden Kosten zu berechnen und zum 
Soll zu stellen (§ 25). Das Gleiche gilt, wenn die Anordnung, durch welche die Vor-
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nahme eines Geschäfts von der Vorauszahlung abhängig gemacht war, wieder aufge-
hoben oder wenn von der gesetzlich vorgesehenen Vorwegleistungspflicht eine Aus-
nahme bewilligt wird (z.B. nach § 14 GKG, § 15 FamGKG, § 16 GNotKG). Kommt der 
zur Vorwegleistung Verpflichtete in den Fällen des § 12 Abs. 1, 3 Satz 3 und 4 GKG, 
des § 12a GKG sowie des § 14 Abs. 1, 3 FamGKG der Zahlungsaufforderung nicht 
nach, werden die in § 12 Abs. 1, 3 Satz 3 und 4 GKG und § 14 Abs. 1, 3 FamGKG 
genannten Gebühren nur insoweit angesetzt, als sich der Zahlungspflichtige nicht durch 
Rücknahme der Klage oder des Antrags von der Verpflichtung zur Zahlung befreien 
kann. 

 
(9) Von der Übersendung einer Schlusskostenrechnung kann abgesehen werden, 

wenn sich die endgültig festgestellte Kostenschuld mit dem vorausgezahlten Betrag 
deckt. Ansonsten ist die Schlusskostenrechnung unverzüglich zu übersenden. 
 

Abschnitt 3 Weitere Pflichten des Kostenbeamten 
 

§ 27 
Behandlung von Ersuchen und Mitteilungen der Vollstreckungsbehörde 

 
(1) Ersucht die Vollstreckungsbehörde um Auskunft darüber, ob sich aus den Sach-

akten Näheres über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse eines Kostenschuld-
ners ergibt, insbesondere über das Vorhandensein pfändbarer Ansprüche, hat der Kos-
tenbeamte die notwendigen Feststellungen zu treffen. Befinden sich die Akten beim 
Rechtsmittelgericht, trifft diese Verpflichtung den Kostenbeamten dieses Gerichts. 

 
(2) Ersucht die Vollstreckungsbehörde um eine Änderung oder Ergänzung der Kos-

tenrechnung, weil sie eine andere Heranziehung von Gesamtschuldnern oder eine Er-
streckung der Rechnung auf bisher nicht in Anspruch genommene Kostenschuldner für 
geboten hält, hat der Kostenbeamte aufgrund der Ermittlungen der Vollstreckungsbe-
hörde die Voraussetzungen für die Heranziehung dieser Kostenschuldner festzustellen 
(vgl. § 7 Abs. 1) und gegebenenfalls eine neue oder ergänzte Kostenrechnung aufzu-
stellen. Die Gründe für die Inanspruchnahme des weiteren Kostenschuldners sind in 
der Kostenrechnung anzugeben. Soweit hierbei Kosten eines bereits erledigten Rechts-
mittelverfahrens zu berücksichtigen sind, sind die dem Kostenbeamten obliegenden 
Dienstverrichtungen von dem Kostenbeamten des Rechtsmittelgerichts zu erledigen; 
eine Zweitschuldneranfrage kann vom Kostenbeamten des Gerichts des ersten Rechts-
zuges beantwortet werden, falls eine Zweitschuldnerhaftung nicht besteht. 

  
(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten entsprechend, wenn ein Kostenschuldner 

vorhanden ist, der wegen der Kostenschuld lediglich die Zwangsvollstreckung in ein 
bestimmtes Vermögen (z. B. der Grundstückseigentümer bei dinglich gesicherten For-
derungen, für die er nicht persönlich haftet) zu dulden hat. 

  
(4) Wird dem Kostenbeamten eine Mitteilung über die Niederschlagung oder den 

(Teil-)Erlass der Kostenforderung vorgelegt, hat er zu prüfen, ob weitere Einziehungs-
möglichkeiten bestehen und teilt diese der Vollstreckungsbehörde mit. 

  
(5) Eine Zahlungsanzeige, die sich auf einen zum Soll gestellten Betrag bezieht und 

nicht bei den Sachakten zu verbleiben hat, ist von dem Kostenbeamten unter Angabe 
des Grundes der Rückgabe zurückzusenden. Die Rücksendung einer Zahlungsanzeige 
hat er auf der vorderen Innenseite des Aktenumschlags oder einem Kostenvorblatt zu 

vermerken. Der Vermerk muss den Einzahler, den Betrag der Einzahlung, die Bu-
chungsnummer und den Grund der Rückgabe enthalten. Abweichend von Satz 2 und 3 
kann auch eine Kopie der Zahlungsanzeige zu den Sachakten genommen werden, auf 
der der Grund der Rückgabe vermerkt ist. § 3 Abs. 3a gilt entsprechend. 

  
(6) Die Rücksendung einer Zweitschuldneranfrage und das mitgeteilte Ergebnis hat 

der Kostenbeamte auf der Kostenrechnung zu vermerken. Abweichend hiervon kann 
auch eine Kopie der Zweitschuldneranfrage zu den Sachakten genommen werden, auf 
der das mitgeteilte Ergebnis vermerkt ist. § 3 Abs. 3a gilt entsprechend. 

 
§ 28 

Berichtigung des Kostenansatzes 
 

(1) Der Kostenbeamte hat bei jeder Änderung der Kostenforderung den Kostenan-
satz zu berichtigen und, wenn hierdurch auch die Kosten eines anderen Rechtszuges 
berührt werden, den Kostenbeamten dieses Rechtszuges zu benachrichtigen, soweit er 
nicht selbst für den Kostenansatz des anderen Rechtszuges zuständig ist (z.B. § 5 
Abs. 2). 

 
(2) Solange eine gerichtliche Entscheidung oder eine Anordnung im Dienstaufsichts-

weg nicht ergangen ist, hat er auf Erinnerung oder auch von Amts wegen unrichtige 
Kostenansätze richtigzustellen. Will er einer Erinnerung des Kostenschuldners nicht 
oder nicht in vollem Umfang abhelfen oder richtet sich die Erinnerung gegen Kosten, 
die aufgrund einer Beanstandung des Prüfungsbeamten angesetzt sind, hat er sie mit 
den Akten dem Prüfungsbeamten vorzulegen. 

 
§ 29 

Nachträgliche Änderung der Kostenforderung 
  

(1) Ändert sich nachträglich die Kostenforderung, stellt der Kostenbeamte eine neue 
Kostenrechnung auf, es sei denn, dass die Kostenforderung völlig erlischt. 

 
(2) Erhöht sich die Kostenforderung, veranlasst er die Nachforderung des Mehrbe-

trages nach § 25 oder § 26. 
 
(3) Vermindert sich die Kassenforderung oder erlischt sie ganz, ordnet er durch eine 

Kassenanordnung die Löschung im Soll oder die Rückzahlung an. In der Kassenanord-
nung sind sämtliche in derselben Rechtssache zum Soll gestellten oder eingezahlten 
Beträge, für die der Kostenschuldner haftet, anzugeben; dabei hat der Kostenbeamte, 
wenn mehrere Beträge zum Soll stehen, diejenigen Beträge zu bezeichnen, für die wei-
tere Kostenschuldner vorhanden sind. Die Anordnung der Löschung oder Rückzahlung 
ist unter Angabe des Betrages auf der Kostenrechnung in auffälliger Weise zu vermer-
ken. Bei elektronischer Aktenführung ist sicherzustellen, dass eine deutliche Kenntlich-
machung in geeigneter Art und Weise erfolgt; für die Kassenanordnung gilt § 3 Abs. 3a 
entsprechend. 
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vermerken. Der Vermerk muss den Einzahler, den Betrag der Einzahlung, die Bu-
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der der Grund der Rückgabe vermerkt ist. § 3 Abs. 3a gilt entsprechend. 

  
(6) Die Rücksendung einer Zweitschuldneranfrage und das mitgeteilte Ergebnis hat 

der Kostenbeamte auf der Kostenrechnung zu vermerken. Abweichend hiervon kann 
auch eine Kopie der Zweitschuldneranfrage zu den Sachakten genommen werden, auf 
der das mitgeteilte Ergebnis vermerkt ist. § 3 Abs. 3a gilt entsprechend. 

 
§ 28 

Berichtigung des Kostenansatzes 
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Rückzahlung an die Partei oder den Beteiligten nicht zu, sind die Akten dem Prüfungs-
beamten zur Entscheidung vorzulegen. 

 
(5) In anderen Fällen ist die Rückzahlung an einen Bevollmächtigten anzuordnen, 
  

1. wenn er eine Vollmacht seines Auftraggebers zu den Akten einreicht, die ihn allge-
mein zum Geldempfang oder zum Empfang der im Verfahren etwa zurückzuzahlen-
den Kosten ermächtigt, und wenn keine Zweifel bezüglich der Gültigkeit der Voll-
macht bestehen, oder 

 
2. wenn es sich bei dem Bevollmächtigten um einen Rechtsanwalt, Notar oder Rechts-

beistand handelt und dieser rechtzeitig vor Anordnung der Rückzahlung schriftlich 
erklärt, dass er die Kosten aus eigenen Mitteln bezahlt hat. 
 
(6) Im Falle der Berichtigung wegen irrtümlichen Ansatzes muss aus der Kosten-

rechnung und aus der Kassenanordnung hervorgehen, inwiefern der ursprüngliche An-
satz unrichtig war. 

 
(7) Hat die Dienstaufsichtsbehörde oder der Kostenprüfungsbeamte (§ 35) die Be-

richtigung angeordnet, ist dies zu vermerken. 
 
(8) Im Falle des Kostenerlasses ist die den Kostenerlass anordnende Verfügung zu 

bezeichnen. 
 
(9) Beruht die Berichtigung oder Änderung auf einer mit Beschwerde anfechtbaren 

gerichtlichen Entscheidung, ist anzugeben, dass die Entscheidung dem zur Vertretung 
der Staatskasse zuständigen Beamten vorgelegen hat. 

 
(10) Wird die Rückzahlung von Kosten veranlasst, die durch Verwendung von elekt-

ronischen Kostenmarken oder Gerichtskostenstemplern entrichtet oder sonst ohne Soll-
stellung eingezahlt sind oder deren Zahlung durch Aktenausdrucke nach § 696 Abs. 2 
Satz 1 ZPO mit Gerichtskostenrechnungen nachgewiesen ist, hat ein zweiter Beamter 
oder Beschäftigter der Geschäftsstelle in der Kassenanordnung zu bescheinigen, dass 
die Beträge nach den angegebenen Zahlungsnachweisen entrichtet und die Buchungs-
angaben aus den Zahlungsanzeigen über die ohne Sollstellung eingezahlten Beträge 
richtig übernommen sind. Die Anordnung der Rückzahlung ist bei oder auf dem betroffe-
nen Zahlungsnachweis in auffälliger Weise zu vermerken; der Vermerk ist zu unterstrei-
chen. Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. 

 
(11) Sind infolge der nachträglichen Änderung der Kostenrechnung nur Kleinbeträge 

nachzufordern, im Soll zu löschen oder zurückzuzahlen, sind die für die Behandlung 
solcher Beträge getroffenen besonderen Bestimmungen zu beachten. 

 
(12) Wird eine neue Kostenrechnung aufgestellt (Abs. 1), ist in ihr die frühere Kos-

tenrechnung zu bezeichnen; die frühere Kostenrechnung ist mit einem zu unterstrei-
chenden Hinweis auf die neue Kostenrechnung zu versehen. Abs. 3 Satz 4 gilt entspre-
chend. 

  

§ 30 
Nachträgliche Änderung der Kostenhaftung 

 
(1) Tritt zu dem bisher in Anspruch genommenen Kostenschuldner ein neuer hinzu, 

der vor jenem in Anspruch zu nehmen ist (vgl. § 8), stellt der Kostenbeamte zunächst 
fest, ob die eingeforderten Kosten bereits entrichtet sind. Nur wenn die Kosten nicht 
oder nicht ganz bezahlt sind und auch nicht anzunehmen ist, dass der nunmehr in An-
spruch zu nehmende Kostenschuldner zahlungsunfähig sein werde, stellt er eine neue 
Kostenrechnung auf. Er veranlasst sodann die Löschung der den bisherigen Kosten-
schuldner betreffenden Sollstellung und die Sollstellung (§ 25) gegenüber dem neuen 
Kostenschuldner. 

 
(2) Erlischt nachträglich die Haftung eines Gesamtschuldners ganz oder teilweise, 

berichtigt der Kostenbeamte die Kostenrechnung. Er veranlasst die Löschung der ge-
gen den bisherigen Kostenschuldner geltend gemachten Forderung und die Rückzah-
lung bereits bezahlter Beträge, soweit nunmehr keinerlei Haftungsgrund vorliegt. Soweit 
ein anderer Kostenschuldner in Anspruch zu nehmen ist, veranlasst er die Kostenan-
forderung nach § 25. 

  
§ 31 

Einrede der Verjährung 
– zu § 5 Abs. 2 GKG, § 7 Abs. 2 FamGKG, § 6 Abs. 2 GNotKG, § 5 Abs. 2 

JVKostG – 
 

Ist der Anspruch auf Erstattung von Kosten verjährt, hat der Kostenbeamte die Akten 
dem zur Vertretung der Staatskasse zuständigen Beamten vorzulegen. Soll nach des-
sen Auffassung die Verjährungseinrede erhoben werden, ist hierzu die Einwilligung des 
unmittelbar vorgesetzten Präsidenten einzuholen. Von der Erhebung der Verjährungs-
einrede kann mit Rücksicht auf die Umstände des Falles abgesehen werden. Hat der 
zur Vertretung der Staatskasse zuständige Beamte dem Kostenbeamten mitgeteilt, 
dass die Verjährungseinrede nicht erhoben werden soll, ist dies auf der zahlungsbe-
gründenden Unterlage in den Sachakten zu vermerken. Bei elektronischer Aktenfüh-
rung ist der Vermerk auf geeignete Art und Weise vorzunehmen. 
 

§ 32 
Durchlaufende Gelder 

 
(1) Sind durchlaufende Gelder in der Kostenrechnung enthalten (§ 24 Abs. 7), hat 

der Kostenbeamte nach Eingang der Zahlungsanzeige eine Auszahlungsanordnung zu 
erteilen. 

 
(2) Sofern durchlaufende Gelder durch Verwendung von elektronischen Kostenmar-

ken oder Gerichtskostenstemplern entrichtet oder sonst ohne Sollstellung eingezahlt 
sind, gilt § 29 Abs. 10 Satz 1 entsprechend. 

 
(3) Die Anordnung der Auszahlung ist bei oder auf dem betroffenen Zahlungsnach-

weis oder auf der Kostenrechnung in auffälliger Weise zu vermerken. Der Vermerk ist 
zu unterstreichen. Bei elektronischer Aktenführung ist sicherzustellen, dass eine deutli-
che Kenntlichmachung in geeigneter Art und Weise erfolgt. 
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Abschnitt 4 Veränderung von Ansprüchen 
 

§ 33 
Veränderung von Ansprüchen 

 
Für die Niederschlagung, die Stundung und den Erlass von Kosten gelten die darüber 

ergangenen besonderen Bestimmungen. 
 

Abschnitt 5 Kostenprüfung 
  

§ 34 
Aufsicht über den Kostenansatz 

  
(1) Die Vorstände der Justizbehörden überwachen im Rahmen ihrer Aufsichtspflich-

ten die ordnungsmäßige Erledigung des Kostenansatzes durch den Kostenbeamten. 
 
(2) Die besondere Prüfung des Kostenansatzes ist Aufgabe der Kostenprüfungsbe-

amten (§ 35). 
 
(3) Die dem Rechnungshof zustehenden Befugnisse bleiben unberührt. 
  

§ 35 
Kostenprüfungsbeamte 

 
Kostenprüfungsbeamte sind 

  
1. der Bezirksrevisor, 
  
2. die weiter bestellten Prüfungsbeamten. 
 

§ 36 
Berichtigung des Kostenansatzes im Verwaltungsweg 

– zu § 19 Abs. 5 GKG, § 18 Abs. 3 FamGKG, § 18 Abs. 6 GNotKG – 
 

Solange eine gerichtliche Entscheidung nicht ergangen ist, sind die Vorstände der 
Justizbehörden und die Kostenprüfungsbeamten befugt, den Kostenansatz zu bean-
standen und den Kostenbeamten zur Berichtigung des Kostenansatzes anzuweisen. 
Der Kostenbeamte hat der Weisung Folge zu leisten; er ist nicht berechtigt, deshalb die 
Entscheidung des Gerichts herbeizuführen. 
 

§ 37 
Nichterhebung von Kosten 

– zu § 21 GKG, § 20 FamGKG, § 21 GNotKG, § 13 JVKostG – 
  

Die Präsidenten der Gerichte und die Leiter der Staatsanwaltschaften sind für die 
ihrer Dienstaufsicht unterstellten Behörden zuständig, im Verwaltungsweg anzuordnen, 
dass in den Fällen des § 21 Abs. 1 GKG, des § 20 Abs. 1 FamGKG, des § 21 Abs. 1 
GNotKG und des § 13 JVKostG Kosten nicht zu erheben sind. Über Beschwerden ge-
gen den ablehnenden Bescheid einer dieser Stellen wird im Aufsichtsweg entschieden. 
  

  

§ 38 
Erinnerungen und Beschwerden der Staatskasse 

– zu § 66 GKG, § 57 FamGKG, § 81 GNotKG, § 22 JVKostG – 
 

(1) Der Vertreter der Staatskasse soll Erinnerungen gegen den Kostenansatz nur 
dann einlegen, wenn es wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache angezeigt 
erscheint, von einer Berichtigung im Verwaltungsweg (§ 36) abzusehen und eine ge-
richtliche Entscheidung herbeizuführen. 

 
(2) Alle beschwerdefähigen gerichtlichen Entscheidungen einschließlich der Wert-

festsetzungen, durch die der Kostenansatz zuungunsten der Staatskasse geändert 
wird, hat der Kostenbeamte des entscheidenden Gerichts dem zur Vertretung der 
Staatskasse zuständigen Beamten mitzuteilen. Legt der Kostenbeamte eine Erinnerung 
des Kostenschuldners dem zur Vertretung der Staatskasse zuständigen Beamten vor 
(§ 28 Abs. 2), prüft dieser, ob der Kostenansatz im Verwaltungsweg zu ändern ist oder 
ob Anlass besteht, für die Staatskasse ebenfalls Erinnerung einzulegen. Soweit der Er-
innerung nicht abgeholfen wird, veranlasst er, dass die Akten unverzüglich dem Gericht 
vorgelegt werden. 

 
§ 39 

Besondere Prüfung des Kostenansatzes 
 

(1) Bei jeder Justizbehörde findet in der Regel einmal im Haushaltsjahr eine unver-
mutete Prüfung des Kostenansatzes durch einen Kostenprüfungsbeamten (§ 35) statt. 

 
(2) Zeit und Reihenfolge der Prüfungen bestimmt der Dienstvorgesetzte des Prü-

fungsbeamten, und zwar im Einvernehmen mit dem Dienstvorgesetzten der Staatsan-
waltschaft, wenn die Prüfung bei einer Staatsanwaltschaft stattfinden soll. 

 
§ 40 

Aufgaben und Befugnisse des Prüfungsbeamten 
  
(1) Der Prüfungsbeamte soll sich nicht auf die schriftliche Beanstandung vorgefun-

dener Mängel und Verstöße beschränken, sondern durch mündliche Erörterung wichti-
ger Fälle mit dem Kostenbeamten, durch Anregungen und Belehrungen das Prüfungs-
geschäft möglichst nutzbringend gestalten und auf die Beachtung einheitlicher Grunds-
ätze beim Kostenansatz hinwirken. Nebensächlichen Dingen soll er nur nachgehen, 
wenn sich der Verdacht von Unregelmäßigkeiten oder fortgesetzten Nachlässigkeiten 
ergibt. 

 
(2) Die Einsicht sämtlicher Akten, Bücher, Register, Verzeichnisse und Rechnungs-

belege ist ihm gestattet. Sofern Verfahrensunterlagen mittels elektronischer Datenver-
arbeitung geführt werden, ist sicherzustellen, dass der Prüfungsbeamte Zugriff auf 
diese Daten erhält. 

  
(3) Von den beteiligten Kostenbeamten kann er mündlich näheren Aufschluss über 

die Behandlung von Geschäften verlangen. 
  
(4) Soweit Akten nicht elektronisch geführt werden, hat er Aktenstücke über schwe-

bende Rechtsstreitigkeiten sowie in Testaments-, Grundbuch- und Registersachen in 
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der Regel an Ort und Stelle durchzusehen; sonstige Akten kann er sich an seinen 
Dienstsitz übersenden lassen. 

 
§ 41  

Umfang der Kostenprüfung 
 

(1) Der Prüfungsbeamte hat besonders darauf zu achten, 
 
1. ob die Kosten rechtzeitig, richtig und vollständig angesetzt sind und ob sie, soweit 

erforderlich, mit oder ohne Sollstellung (§ 25 und § 26) angefordert sind; 
 
2. ob elektronische Kostenmarken bestimmungsgemäß verwendet und ordnungsge-

mäß entwertet sind; 
  
3. ob Gerichtskostenstempler bestimmungsgemäß verwendet sind und ob der Verbleib 

der Abdrucke von Gerichtskostenstemplern, falls sie sich nicht mehr in den Akten 
befinden, nachgewiesen ist; 

 
4. ob die Auslagen ordnungsgemäß vermerkt sind; 
 
5. ob bei Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe, 
 

a) die an beigeordnete Anwälte gezahlten Beträge im zulässigen Umfang von dem 
Zahlungspflichtigen angefordert, 

  
b) etwaige Ausgleichsansprüche gegen Streitgenossen geltend gemacht und 
  
c) die Akten dem Rechtspfleger in den Fällen des § 120 Abs. 3, des § 120a Abs. 1 

sowie des § 124 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 ZPO zur Entscheidung vorgelegt worden sind 
und ob Anlass besteht, von dem Beschwerderecht nach § 127 Abs. 3 ZPO Ge-
brauch zu machen. 
 

(2) Soweit nicht in Abs. 1 etwas anderes bestimmt ist, erstreckt sich die Prüfung nicht 
auf den Ansatz und die Höhe solcher Auslagen, für deren Prüfung andere Dienststellen 
zuständig sind. 
 

§ 42 
Verfahren bei der Kostenprüfung 

 
(1) Der Prüfungsbeamte soll aus jeder Gattung von Angelegenheiten, in denen Kos-

ten entstehen können, selbst eine Anzahl Akten auswählen und durchsehen, darunter 
auch solche, die nach ihren Aktenzeichen unmittelbar aufeinanderfolgen. Bei der Aus-
wahl sind auch die Geschäftsregister und das nach § 16 Abschnitt II zu führende Ver-
zeichnis zu berücksichtigen und namentlich solche Akten zur Prüfung vorzumerken, in 
denen höhere Kostenbeträge in Frage kommen. 

  
(2) Bei der Aktenprüfung ist auch darauf zu achten, dass die Sollstellungen und die 

ohne Sollstellung geleisteten Beträge in der vorgeschriebenen Weise nachgewiesen 
sind. 

 

(3) Bei der Nachprüfung der Verwendung von elektronischen Kostenmarken oder 
Gerichtskostenstemplern ist auch eine Anzahl älterer, insbesondere weggelegter Akten 
durchzusehen. 

 
(4) Bei der Prüfung der Aktenvermerke über die Auslagen (§ 41 Abs. 1 Nr. 4) ist 

stichprobenweise festzustellen, ob die Auslagen vorschriftsmäßig in den Sachakten ver-
merkt und beim Kostenansatz berücksichtigt sind. 
 

§ 43 
Beanstandungen 

  
(1) Stellt der Prüfungsbeamte Unrichtigkeiten zum Nachteil der Staatskasse oder ei-

nes Kostenschuldners fest, ordnet er die Berichtigung des Kostenansatzes an. Die An-
ordnung unterbleibt, wenn es sich um Kleinbeträge handelt, von deren Einziehung oder 
Erstattung nach den darüber getroffenen Bestimmungen abgesehen werden darf. 

 
(2) An die Stelle der Berichtigung tritt ein Vermerk in der Niederschrift (§ 44), wenn 

eine gerichtliche Entscheidung ergangen ist oder der Kostenansatz auf einer Anord-
nung der Dienstaufsichtsbehörde beruht. 

  
(3) Die Beanstandungen (Abs. 1 Satz 1) sind für jede Sache auf einem besonderen 

Dokument zu verzeichnen, das zu den Akten zu nehmen ist.  
 
(4) Der Prüfungsbeamte vermerkt die Beanstandungen nach Abs. 1 außerdem in 

einer Nachweisung.Der Kostenbeamte ergänzt die Nachweisung durch Angabe des Zu-
ordnungsmerkmals der Kassenanordnung oder der sonst erforderlichen Vermerke über 
die Erledigung; sodann gibt er sie dem Prüfungsbeamten zurück. Der Prüfungsbeamte 
stellt bei der nächsten Gelegenheit stichprobenweise fest, ob die entsprechenden Bu-
chungen tatsächlich vorgenommen sind. Die Nachweisungen verwahrt er jahrgangs-
weise. 

 
(5) Stellt der Prüfungsbeamte das Fehlen von Akten fest, hat er alsbald dem Behör-

denvorstand Anzeige zu erstatten. 
 

§ 44 
Niederschrift über die Kostenprüfung 

 
(1) Der Prüfungsbeamte fertigt über die Kostenprüfung eine Niederschrift, die einen 

Überblick über Gang und Ergebnis des Prüfungsgeschäfts ermöglichen soll. 
 
(2) Er erörtert darin diejenigen Einzelfälle, die grundsätzliche Bedeutung haben, die 

anderwärts abweichend beurteilt werden oder die sonst von Erheblichkeit sind (vgl. 
dazu § 43 Abs. 2). Weiter führt er die Fälle auf, in denen ihm die Einlegung der Erinne-
rung (§ 38 Abs. 1) angezeigt erscheint oder die zu Maßnahmen im Dienstaufsichtsweg 
Anlass geben können. Die Niederschriften können in geeigneten Fällen für die einzel-
nen geprüften Geschäftsstellen getrennt gefertigt werden. 

 
(3) Je ein Exemplar der Niederschrift leitet der Prüfungsbeamte den Dienstvorge-

setzten zu, die die Prüfung angeordnet oder mitangeordnet haben (§ 39 Abs. 2). Er 
schlägt dabei die Maßnahmen vor, die er nach seinen Feststellungen bei der Prüfung 
für angezeigt hält. 
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§ 45 

Jahresberichte 
 

(1) Bis zum 1. Juni eines jeden Jahres erstattet der Prüfungsbeamte seinem Dienst-
vorgesetzten Bericht über das Gesamtergebnis der Kostenprüfungen im abgelaufenen 
Haushaltsjahr. Er legt darin insbesondere die Grundsätze dar, von denen er sich bei 
seinen Anordnungen oder bei der Behandlung einzelner Fälle von allgemeiner Bedeu-
tung hat leiten lassen. 

  
(2) Soweit nicht bei allen Dienststellen Prüfungen haben vorgenommen werden kön-

nen, sind die Gründe kurz anzugeben. 
 
(3) Die Präsidenten der Landgerichte (Präsidenten der Amtsgerichte) legen die Jah-

resberichte mit ihrer Stellungnahme dem Präsidenten des Oberlandesgerichts vor. Die 
Präsidenten der Sozialgerichte legen die Jahresberichte mit ihrer Stellungnahme dem 
Präsidenten des Landessozialgerichts vor. 

 
(4) Der Präsident des Oberlandesgerichts, der Präsident des Oberverwaltungsge-

richts, der Präsident des Finanzgerichts und der Präsident des Landessozialgerichts 
treffen nach Prüfung der Jahresberichte die für ihren Bezirk notwendigen Anordnungen 
und berichten über Einzelfragen von allgemeiner Bedeutung der Landesjustizverwal-
tung. Der Präsident des Oberlandesgerichts teilt die Berichte dem Generalstaatsanwalt 
mit, soweit sie für diesen von Interesse sind. 

 
Abschnitt 6 Justizverwaltungskosten 

 
§ 46 

Entscheidungen nach dem  
Justizverwaltungskostengesetz 

– zu § 4 Abs. 2 und 3, §§ 8 und 10 JVKostG – 
 

Die nach § 4 Abs. 2 und 3, §§ 8 und 10 JVKostG der Behörde übertragenen Ent-
scheidungen obliegen dem Beamten, der die Sachentscheidung zu treffen hat. 
 

§ 47 
Laufender Bezug von Abdrucken  
aus dem Schuldnerverzeichnis 

 
Bei laufendem Bezug von Abdrucken aus dem Schuldnerverzeichnis ist die Absen-

dung der noch nicht abgerechneten Abdrucke in einer Liste unter Angabe des Absen-
detages, des Empfängers und der Zahl der mitgeteilten Eintragungen zu vermerken. 
 

Abschnitt 7 Notarkosten 
  

§ 48 
Einwendungen gegen die Kostenberechnung 

– zu §§ 127 bis 130 GNotKG – 
  
(1) Gibt der Kostenansatz eines Notars, dem die Kosten selbst zufließen, der Dienst-

aufsichtsbehörde zu Beanstandungen Anlass, fordert sie den Notar auf, den Ansatz zu 

berichtigen, gegebenenfalls zu viel erhobene Beträge zu erstatten oder zu wenig erho-
bene Beträge nachzufordern und, falls er die Beanstandungen nicht als berechtigt an-
erkennt, die Entscheidung des Landgerichts herbeizuführen. Die Aufforderung soll un-
terbleiben, wenn es sich um Kleinbeträge handelt, von deren Erstattung oder Nachfor-
derung nach den für Gerichtskosten im Verkehr mit Privatpersonen getroffenen Bestim-
mungen abgesehen werden darf. Die Dienstaufsichtsbehörde kann es darüber hinaus 
dem Notar im Einzelfall gestatten, von der Nachforderung eines Betrages bis zu 25 Euro 
abzusehen. 

 
(2) Hat der Kostenschuldner die Entscheidung des Landgerichts gegen den Kosten-

ansatz beantragt, kann die Aufsichtsbehörde, wenn sie den Kostenansatz für zu niedrig 
hält, den Notar anweisen, sich dem Antrag mit dem Ziel der Erhöhung des Kostenan-
satzes anzuschließen. 

 
(3) Entscheidungen des Landgerichts und Beschwerdeentscheidungen des Ober-

landesgerichts, gegen die die Rechtsbeschwerde zulässig ist, hat der Kostenbeamte 
des Landgerichts mit den Akten alsbald der Dienstaufsichtsbehörde des Notars zur Prü-
fung vorzulegen, ob der Notar angewiesen werden soll, Beschwerde oder Rechtsbe-
schwerde zu erheben. 
  

II. 
  

Die bundeseinheitliche Kostenverfügung vom 16. April 2014 (JMBl. S. 229), geändert 
durch Runderlass vom 7. Juli 2015 (JMBl. S. 222), neu in Kraft gesetzt durch Runder-
lass vom 7. August 2019 (JMBl. S. 478) und zuletzt geändert durch Runderlass vom 7. 
März 2022 (JMBl. S. 166), wird aufgehoben.  
 

III. 
 

Dieser Runderlass tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 
 

 
VERÖFFENTLICHUNG DER RECHTSANWALTS- UND NOTARKAMMERN SOWIE 
DES VERSORGUNGSWERKS DER RECHTSANWÄLTE IM LANDE HESSEN  
 
 

Beschluss der Vertreterversammlung des 
Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen 

vom 19. Juli 2023 
 
Die Satzung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen vom 12. Ok-
tober 1988 (Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen 1988, Seite 788), zuletzt geändert durch 
Beschluss der Vertreterversammlung vom 20. Juni 2018 (Justiz-Ministerial-Blatt für 
Hessen 2018, Seite 654), wird wie folgt geändert:  
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III. 
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1. § 5 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 

„(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder werden auf die Dauer von 5 Jahren 
durch Briefwahl oder durch elektronische Wahl gewählt. Die Wahlen werden ge-
trennt nach Kammerbezirken durchgeführt. Das Nähere bestimmt die Wahlord-
nung.“ 

 
2. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Auf Antrag wird von der Pflichtmitgliedschaft befreit, wer aufgrund einer durch 
Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öf-
fentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe geworden ist und seine Mitgliedschaft aufrechterhält, sofern die Höhe des 
Beitrages zu dieser Einrichtung mindestens dem Pflichtbeitrag gem. § 27 entspricht 
oder eine vorgezogene Altersrente bezogen wird. Auf Antrag wird von der Pflicht-
mitgliedschaft befreit, wer Mitglied einer Rechtsanwaltskammer nach § 8 Abs. 1 wird 
und bereits eine vorgezogene Altersrente bezieht.“ 

 
3. Nach § 9 Abs. 1a wird Abs. 1b eingefügt: 
 

„(1b) Auf Antrag wird von der Pflichtmitgliedschaft befreit, wer im Ausland sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt ist und hierüber einen geeigneten Nachweis führt.“ 

 
4. § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Auf Antrag wird von der Beitragspflicht teilweise befreit, wer 
1.eine Befreiung von der Mitgliedschaft in einer anderen, durch Gesetz angeordne-
ten oder auf Gesetz beruhenden berufsständischen öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung für Rechtsanwälte außerhalb des Landes Hes-
sen erwirkt hat, wenn der Tatbestand, der zur Befreiung geführt hat, noch besteht, 
2.als Rechtsanwalt im Angestelltenverhältnis tätig ist und keinen Befreiungsantrag 
von der allgemeinen Rentenversicherung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch 
Sechstes Buch (SGB VI) stellt, 
3.selbständig als Rechtsanwalt tätig ist und auf seinen Antrag in der allgemeinen 
Rentenversicherung pflichtversichert ist, wenn eine Befreiung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VI nicht beantragt wird.“ 

 
5. § 15 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Auf Antrag wird der Beginn der Altersrente über das Erreichen der Altersgrenze 
hinaus aufgeschoben, jedoch längstens bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres. 
In diesem Falle ist das Mitglied berechtigt, aber nicht verpflichtet, weitere Beiträge 
zu leisten. Die Erhöhung der Rente beträgt für jeden nach Erreichen der Alters-
grenze liegenden Monat der hinausgeschobenen Inanspruchnahme 0,4 vom Hun-
dert des bei Erreichen der Altersgrenze erreichten Anspruches und bei Beitragsfort-
zahlung weitere 0,4 vom Hundert der Summe der weiterbezahlten Beiträge. Der 
Antrag ist bis zum Beginn des Monats, mit dem der Anspruch auf Altersrente ent-
steht, zu stellen.“ 

  

6. § 21 Abs. 4 wird gestrichen 
 
7. Nach § 27 Abs. 2 wird Abs. 2a eingefügt: 
 

„(2a) Beginnt die Mitgliedschaft nach dem 31.12.2023, entspricht der Regelpflicht-
beitrag dem Höchstbeitrag in der allgemeinen Rentenversicherung für Angestellte 
im Sinne der §§ 157 bis 160 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB Vl) i.V.m. den 
jeweiligen Rechtsverordnungen der Bundesregierung in der jeweiligen Fassung. 
Dieser Regelpflichtbeitrag ist geschuldet, wenn das Mitglied keinen Antrag auf Re-
duktion gem. Abs. 3a stellt und sich der Beitrag nicht nach Abs. 4 errechnet.“ 

 
8. § 27 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Der Pflichtbeitrag gem. Abs. 2 kann innerhalb der ersten drei Jahre nach Beginn 
der Mitgliedschaft auf sechs bis zehn ganzzahlige Zehntel des jeweiligen Höchst-
beitrages der allgemeinen Rentenversicherung nach Abs. 2 verändert werden (per-
sönlicher Pflichtbeitrag). Die Bestimmung des Beitragssatzes für den persönlichen 
Pflichtbeitrag erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Versorgungswerk 
mit Wirkung für den auf den Zugang der Erklärung folgenden Monat. Der bei Ablauf 
der Drei-Jahres-Frist zuletzt gültige Beitragssatz ist auch für den künftigen persön-
lichen Pflichtbeitrag maßgebend. Eine Änderung des Beitragssatzes ist danach 
nicht mehr zulässig. Freiwillige Pflichtmitglieder in der allgemeinen Rentenversiche-
rung (§ 4 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch [SGB VI]) können auch vor Ablauf 
der Drei-Jahres-Frist durch unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem Versorgungs-
werk den Beitragssatz für den persönlichen Pflichtbeitrag bestimmen.“ 

 
9. Nach § 27 Abs. 3 wird Abs. 3a eingefügt: 
 

„(3a) Beginnt die Mitgliedschaft nach dem 31.12.2023, kann während fünf Jahren 
nach dem Monat der erstmaligen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (§ 12 Abs. 2 
BRAO) für jedes dieser Jahre ein persönlicher Pflichtbeitrag von fünf, sechs, sieben, 
acht oder neun Zehntel des Regelpflichtbeitrags gewählt werden. Es bedarf hierzu 
eines schriftlichen Antrags, der Wirkung entfaltet mit Beginn des Monats, der dem 
Monat folgt, in dem der Antrag zugegangen ist. Nach Ablauf der fünf Jahre bestimmt 
sich der Beitrag nach Abs. 2a.“ 

 
10. § 27 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 

„(5) Der Einkommensnachweis wird erbracht: 
 
1. durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides des vorletzten Kalenderjah-

res, durch Vorlage einer Bescheinigung eines Angehörigen der steuerberaten-
den Berufe oder durch sonstigen geeigneten Nachweis, sofern noch kein Ein-
kommensteuerbescheid vorliegt; sinkt bei selbständig tätigen Mitgliedern im 
laufenden Kalenderjahr das Arbeitseinkommen erheblich gegenüber dem des 
vorletzten Kalenderjahres ab, so ist auf Antrag des Mitglieds der Beitrag vorläu-
fig nach dem Arbeitseinkommen des laufenden Kalenderjahres festzusetzen, 
das Arbeitseinkommen ist glaubhaft zu machen, der Beitrag ist endgültig fest-
zusetzen nach Vorlage des Einkommensteuerbescheides oder eines sonstigen 
geeigneten Nachweises, höchstens jedoch nach dem Einkommen des vorletz-
ten Kalenderjahres; 
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2. bei unselbständig tätigen Mitgliedern durch Vorlage einer vom Arbeitgeber aus-

gestellten Entgeltsbescheinigung. 

Der Einkommensnachweis ist bis zum 31. März jedes Kalenderjahres vorzulegen.“ 
 
11. § 27 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
 

„(7) Wird ein angestelltes Mitglied, dessen Mitgliedschaft vor dem 01.01.2024 be-
gonnen hat, nach Beendigung des Angestelltenverhältnisses selbständig, so hat es 
den Regelpflichtbeitrag gem. Abs. 2 zu entrichten. Die Wahlmöglichkeit des Abs. 3 
gilt dann mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Eintritts in das Versorgungswerk 
der Zeitpunkt des Beginns der selbständigen Tätigkeit tritt. Wird ein angestelltes 
Mitglied, dessen Mitgliedschaft nach dem 31.12.2023 begonnen hat, nach Beendi-
gung des Angestelltenverhältnisses selbständig, so hat es den Regelpflichtbeitrag 
gem. Abs. 2a zu entrichten.“ 

 
12. § 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Auf schriftlichen Antrag können ab dem auf die Antragstellung folgenden Monat 
zusätzliche freiwillige Beiträge in Höhe von ein bis drei ganzzahligen Zehnteln des 
Höchstbeitrages in der allgemeinen Rentenversicherung entrichtet werden. Der An-
trag ist nur wirksam, wenn er spätestens am letzten Kalendertag des Monats, der 
der Vollendung des 55. Lebensjahres vorausgeht, mit Wirkung für den Folgemonat 
gestellt wird. Mit der Antragstellung ist der Erhöhungssatz mitzuteilen. Soweit und 
solange das Mitglied mit der Zahlung von Pflichtbeiträgen in Verzug ist, ist die Fest-
setzung zusätzlicher freiwilliger Beiträge ausgeschlossen.“ 

 
13. § 28 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Wenn keine oder keine weiteren zusätzlichen freiwilligen Beiträge gem. § 28 
mehr entrichtet werden können, können auf schriftlichen Antrag ab dem auf die An-
tragstellung folgenden Monat Ergänzungsbeiträge entrichtet werden. Die Ergän-
zungsbeiträge können in ganzzahligen Zehnteln des jeweiligen Höchstbeitrages der 
allgemeinen Rentenversicherung entrichtet werden, mit der Antragstellung ist der 
Erhöhungssatz mitzuteilen. Es können maximal so viele Ergänzungsbeiträge ent-
richtet werden, dass die Summe aller Beiträge nach dieser Satzung 24/10 nicht 
übersteigt. Soweit und solange das Mitglied mit der Zahlung von Pflichtbeiträgen in 
Verzug ist, ist die Festsetzung von Ergänzungsbeiträgen ausgeschlossen.“ 

 
14. § 34 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Die Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteiligung ist – soweit sie 
nicht zur Deckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist – nur zur Verbesserung 
der Versorgungsleistungen zu verwenden. Eine Verbesserung der Versorgungsleis-
tungen ist durchzuführen, wenn sie zu nennenswerten Ergebnissen führt. Darüber 
entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes die Vertreterversammlung.“ 

  

15. Inkrafttreten:  
 

Diese Satzungsänderungen treten zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Der Beschluss wurde vom Hessischen Ministerium der Justiz mit Bescheid vom 
07.08.2023 genehmigt. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Frankfurt am Main, den 11.08.2023 Frankfurt am Main, den 11.08.2023 
 
Stefan Siegner 

 
Dr. Till Pense 

 
Vorsitzender der Vertreterversammlung des 
Versorgungswerks der Rechtsanwälte im 
Lande Hessen 

 
Vorsitzender des Vorstands 
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Ver-
öffentlichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.  
 

Oberlandesgericht 
 
Ernannt wurde 
zur Richterin am  
Oberlandesgericht: 

  
- Richterin am Amtsgericht  

Dr. Petra Hamann 
- Richterin am Amtsgericht Nina Koch 
- Richterin am Landgericht  

Dr. Sandra Löwer 
- Richterin am Landgericht Tina Reinold 

   
zum Richter am  
Oberlandesgericht: 

  
Richter am Landgericht Dr. Florian Conradi 

 
Generalstaatsanwaltschaft 

 
Ernannt wurde 
zur Technischen Rätin:  Technische Oberinspektorin Kathrin Semmler 
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Landgerichte 
 
Ernannt wurde 
zum Vorsitzenden Richter am 
Landgericht: 

  
- Richter am Landgericht Gerrit Müller 

in Frankfurt am Main 
- Richter am Landgericht Dr. Philip Schwarz 

in Kassel 
- Richter am Landgericht  

Dr. Thorsten Würsig in Frankfurt am Main 
   
zur Richterin am Landgericht:  - Richterin auf Probe Katrin Wagner-Bakija 

in Frankfurt am Main 
- Richterin auf Probe  

Marie Helene Hollstein in Kassel 
- Richterin auf Probe Dr. Mareike Ostendorf 

in Frankfurt am Main 
- Richterin auf Probe Rebecca Sippel 

in Darmstadt 
- Richterin auf Probe Carolin Yikar 

in Kassel 
alle im Richterverhältnis auf Lebenszeit 

 
Staatsanwaltschaften 

 
Berufen wurde 
in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit: 

  
Amtsanwältin Sarah Kathrin Pulverich 
in Wiesbaden 

 
Amtsgerichte 

 
Ernannt wurde 
zum Richter am Amtsgericht:  Richter auf Probe Steffen Sander 

in Frankfurt am Main 
im Richterverhältnis auf Lebenszeit 

 
Sozialgerichte  

 
Ernannt wurde 
zur Richterin am Sozialgericht 
als weitere aufsichtführende 
Richterin: 

  
 
Richterin am Sozialgericht  
Béatrice Heinemann in Frankfurt am Main 

   
zur Richterin am Sozialgericht:  Richterin auf Probe Katharina Hochhaus 

in Frankfurt am Main  
im Richterverhältnis auf Lebenszeit 

 
  

Anwaltsgerichte 
 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Heil wurde unter Berufung in ein ehrenamtliches Richterver-
hältnis für die Zeit vom 16. September 2023 bis 15. September 2028 zum ehrenamtli-
chen Richter bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Frank-
furt am Main ernannt. 
 

Notarinnen und Notare 
 
Bestellt wurde 
zur Notarin:  - Rechtsanwältin Diana Weiss  

mit dem Amtssitz in Bad Orb, 
- Rechtsanwältin Brigitte Leipold  

mit dem Amtssitz in Seligenstadt 
   
zum Notar:  Rechtsanwalt Thomas Eric Löw  

mit dem Amtssitz in Dreieich 
 
Verlegung des  
Amtssitzes:   Der Amtssitz der Notarin  

Stefanie Marie-Luise Lingemann  
wird mit Wirkung zum 1.9.2023  
von Melsungen nach Kassel verlegt. 

 
Ausgeschieden ist 
auf eigenen Antrag:   Notarin Maria Luisa Stein,  

Offenbach am Main,  
mit Ablauf des 30.09.2023 

   
aufgrund des Erreichens der  
Altersgrenze: 

  
- Notar Werner Knackstädt,  

Rödermark,  
mit Ablauf des 31.08.2023, 

- Notar Dr. Heinz-Joachim Freund,  
Frankfurt am Main,  
mit Ablauf des 30.09.2023 

 
___________________________________________________________________ 
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN 
 

Ordentliche Gerichtsbarkeit 
 
Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für: 
 
1. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Oberlandesge-

richt (R 3)  
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.3) auszurichten. 

  
2. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Oberlandesge-

richt (R 3)  
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.3) auszurichten. 

  
3. eine Richterin oder einen Richter am Oberlandesgericht (R 2) 

bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 

1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.2) auszurichten. 

  
4. eine Richterin oder einen Richter am Oberlandesgericht (R 2) 

bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 

1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.2) auszurichten. 

  
5. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Landgericht (R 2)  

bei dem Landgericht Limburg an der Lahn 
 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 

1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.3) auszurichten. 

  
6. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Landgericht (R 2)  

bei dem Landgericht Frankfurt am Main 
 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 

1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.3) auszurichten. 

  
7. eine Richterin am Amtsgericht als weitere aufsichtführende Richterin oder einen 

Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtführender Richter (R 2)  
bei dem Amtsgericht Darmstadt 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.1) auszurichten. 

 

Generalstaatsanwaltschaft 
 
8. eine Oberstaatsanwältin als Dezernentin bei einer Generalstaatsanwaltschaft  

oder einen Oberstaatsanwalt als Dezernent bei einer Generalstaatsanwaltschaft 
(R 2)  
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.6) auszurichten. 

 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

 
9. eine Richterin oder einen Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof (R 2) 

bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel 
 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 

1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1  
Nr. 2.2) auszurichten. 

  
10. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Verwaltungsge-

richt (R 2)  
bei dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Das Auswahlverfahren wird auf Versetzungsbewerberinnen und -bewerber be-
schränkt. 

 
Ausgeschriebene Stellen können auch in Teilzeit besetzt werden. 
 
Die hessische Justiz fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Erwünscht sind deshalb im Rahmen der rechtlichen Vorgaben für ausgeschriebene 
Stellen Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von rassistischen Zuschreibun-
gen, ethnischer Herkunft, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Religion und Welt-
anschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. 
 
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Aufgrund des Frauenförderplans 
besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. 
 
Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Ange-
stellte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Ministe-
rium der Justiz in Wiesbaden zu richten. 
 
Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens auf eventuelle Versetzungsbewerbe-
rinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelan-
gen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbewer-
berinnen und -bewerbern. 
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AUSSCHREIBUNG FREIER NOTARSTELLEN 
 

Abschnitt A I Nr. 2 b) Satz 3 des Runderlasses über die Ausführung der Bundesnotarord-
nung vom 31.05.2022 (JMBl. S. 230) 
Es sind folgende freie Notarstellen zu besetzen: 
 
A) Landgerichtsbezirk Darmstadt: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Bensheim     6 
2. im Amtsgerichtsbezirk Darmstadt     4 
3. im Amtsgerichtsbezirk Fürth     3 
4.  im Amtsgerichtsbezirk Lampertheim    10 
5. im Amtsgerichtsbezirk Langen (Hessen)   2 
6. im Amtsgerichtsbezirk Michelstadt    3 
7. im Amtsgerichtsbezirk Offenbach am Main   3 
8. im Amtsgerichtsbezirk Rüsselsheim    1 
9.  im Amtsgerichtsbezirk Seligenstadt    2 
10. im Ort Bensheim       3 
 (Amtsgerichtsbezirk Bensheim) 
11. im Ort Dieburg       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Dieburg) 
12. im Ort Groß-Zimmern      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Dieburg) 
13. im Ort Münster       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Dieburg) 
14. im Ort Wald-Michelbach      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Fürth) 
15. im Ort Michelstadt       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Michelstadt) 
16. im Ort Oberzent       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Michelstadt) 
17. im Ort Rodgau       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Seligenstadt) 
 
B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Bad Homburg v. d. Höhe  2 
2.  im Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am Main   8 
 
C) Landgerichtsbezirk Fulda: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Bad Hersfeld    4 
2. im Amtsgerichtsbezirk Fulda     3 
3. im Amtsgerichtsbezirk Hünfeld     1 
4. im Ort Bebra        1 
 (Amtsgerichtsbezirk Bad Hersfeld) 
5. im Ort Neuhof       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Fulda) 
 
D) Landgerichtsbezirk Gießen: 
 

1. im Amtsgerichtsbezirk Alsfeld     1 
2. im Amtsgerichtsbezirk Büdingen     5 
3. im Amtsgerichtsbezirk Friedberg (Hessen)   5 
4. im Amtsgerichtsbezirk Gießen     3 
5. im Ort  Altenstadt       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Büdingen) 
6. im Ort  Nidda        1 
 (Amtsgerichtsbezirk Büdingen) 
7. im Ort Friedberg (Hessen)      2 
 (Amtsgerichtsbezirk Friedberg (Hessen)) 
8. im Ort Rosbach v. d. Höhe      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Friedberg (Hessen)) 
9. im Ort Pohlheim       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Gießen) 
 
E) Landgerichtsbezirk Hanau: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Gelnhausen    2 
2. im Amtsgerichtsbezirk Hanau     4 
3. im Ort Freigericht       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Gelnhausen) 
4.  im Ort Bruchköbel       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Hanau) 
5. im Ort Hanau       1 

(Amtsgerichtsbezirk Hanau) 
6. im Ort Schöneck       1 
 (Amtsgerichtsbezirk Hanau) 
 
F) Landgerichtsbezirk Kassel: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Eschwege     6 
2. im Amtsgerichtsbezirk Fritzlar     3 
3. im Amtsgerichtsbezirk Kassel     11 
4. im Amtsgerichtsbezirk Korbach     2 
5. im Amtsgerichtsbezirk Melsungen    1 
6. im Ort Eschwege       1 

(Amtsgerichtsbezirk Eschwege) 
7. im Ort Hessisch-Lichtenau      1 

(Amtsgerichtsbezirk Eschwege) 
8. im Ort Witzenhausen      1 

(Amtsgerichtsbezirk Eschwege)  
9. im Ort Niestetal       1 

(Amtsgerichtsbezirk Kassel) 
10. im Ort Wolfhagen       1 

(Amtsgerichtsbezirk Kassel)  
11. im Ort Melsungen       1 

(Amtsgerichtsbezirk Melsungen)  
 
G) Landgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn   7 
2. im Amtsgerichtsbezirk Wetzlar     6 
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H) Landgerichtsbezirk Marburg: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Biedenkopf    1 
2. im Amtsgerichtsbezirk Frankenberg (Eder)   1 
3. im Amtsgerichtsbezirk Kirchhain     1 
4. im Amtsgerichtsbezirk Schwalmstadt    1 
5. im Ort Schwalmstadt      2 
 (Amtsgerichtsbezirk Schwalmstadt)   
 
I) Landgerichtsbezirk Wiesbaden: 
 
1. im Amtsgerichtsbezirk Bad Schwalbach    2 
2. im Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden    4 
3. Ort Hünstetten       1 

(Amtsgerichtsbezirk Idstein) 
 
Zusatz für die ausgeschriebenen Stellen unter A) 10. sowie 14. bis 17., C) 4. und 
5., D 5. bis 9., E) 3. bis 6,  F) 6. bis 11 und H) 5. 
 
Sofern diese freien Notarstellen an den Orten nicht besetzt werden können, stehen die 
Stellen für den Amtsgerichtsbezirk zur Verfügung. 
 
Der Amtssitz muss in dem jeweils bezeichneten Ort bzw. dem Amtsgerichtsbezirk ge-
nommen werden.  
 
Ich gebe daher Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die die Voraussetzungen der 
§§ 5 und 5 b BNotO erfüllen, Gelegenheit, die Bestellung zur Notarin oder zum Notar 
zu beantragen. 
 
Der schriftliche Antrag ist bis spätestens 13. November 2023 unter Beifügung der er-
forderlichen Unterlagen (Abschnitt A. II. Nr. 1. des o.g. Runderlasses) bei dem Präsi-
denten des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main einzureichen. 
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Justizvollzugsanstalt Kassel I - Buchbinderei -, Theodor-Fliedner-Straße 12, 34121 Kassel, bestellt werden.          
Datenschutzhinweise:
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Bestellung von Abonnements und Einzelstücken ist das 
Hessische Ministerium der Justiz. Die mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
postalischen Zusendung der bestellten JMBl.-Ausgaben und der entsprechenden Rechnungen gespeichert und verarbeitet. 
Zugriff zu den Daten ist nur den dafür zuständigen Beschäftigten eingeräumt. Bei Abonnements erfolgt eine Weitergabe der 
Daten zum Zweck des Versands an den Verlag Chmielorz GmbH, Wiesbaden, der als Dienstleister im Auftrag und nach den 
Vorgaben des Hessischen Ministeriums der Justiz tätig wird. 
Bei Kündigung eines Abonnements werden die dazu gespeicherten Daten drei Jahre nach Zahlung der letzten 
Jahresbezugsgebühr, bei Einzelbestellungen drei Jahre nach Zahlung des Bezugspreises gelöscht. 
Betroffene können vom Hessischen Ministerium der Justiz Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen. Sie können sich an den Datenschutzbeauftragten wenden (Datenschutzbeauftragter@hmdj.hessen.de). 
Weitere Hinweise zum Datenschutz sind ersichtlich auf der Internet-Seite des Hessischen Ministeriums der Justiz unter 
www.justizministerium.hessen.de. 
Druck: Justizvollzugsanstalt Darmstadt - Fritz-Bauer-Haus - Marienburgstraße 74, 64297 Darmstadt 

 

Dieses Produkt wird zu 100 % aus Recycling-Papier hergestellt. 


